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6 _ Positionspapier



Jugend ist das Lebensalter, in dem Weichen für das Le-
ben gestellt werden. Wie erfolgreich junge Menschen die 
Herausforderungen meistern, denen sie in einem rasan-
ten gesellschaftlichen Wandel gegenüberstehen, hängt 
auch von politischen und gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen und einem unterstützenden „institutionellen 
Gefüge des Aufwachsens“ 1 ab. Dieses örtliche Gefüge 
bestimmt wesentlich die Möglichkeiten und die Begren-
zungen ihrer sozialen Teilhabechancen.

Es ist damit „die Politik auf allen Ebenen gefordert, 
sich der gesellschaftlichen Verantwortung für die Jugend 
neu zu vergewissern und durch das Setzen von förderli-
chen Rahmenbedingungen Jugend zu ermöglichen“. 2

Die kommunale Ebene, also der Wirkungsbereich 
der Landkreise, Städte, Märkte und Gemeinden, ist der 
wichtigste Bereich zur Verbesserung der Lebensqualität 
Jugendlicher. In diesem Bereich sind die Auswirkungen 
am unmittelbarsten spürbar. Eine jugendgerechte Gesell-
schaft, eine Gemeinschaft, in der junge Menschen ihren 
Platz und ihre gerechte Teilhabe finden, entsteht vor Ort 
in den Kommunen, denn hier leben die Kinder und Ju-
gendlichen, hier gestalten sich ihre Lebenswelten. 

„Jugendgerechte Kommunen“ sind es, die in diesem 
Sinne „Jugend ermöglichen“ 3. Jugendgerechte Kommu-
nen mit guten Chancen, umfassenden Teilhabemöglich-
keiten und attraktiven Perspektiven für junge Menschen 
sind deshalb Zukunftskommunen. Eine gute eigenständi-
ge Jugendpolitik der Kommunen – eine gelingende Kom-
munale Jugendpolitik – ist eine gute Politik sowohl für 
die Zukunft der jungen Menschen als auch ihrer Städte, 
Märkte, Gemeinden und Landkreise. 

1 Vgl. 15. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung: BMFS-
FJ (2017)

2 Ebenda, S. 25

3 Der 15. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung be-
zeichnet „Jugend ermöglichen“ als einen Schlüsselbegriff, der 
das damit verbundene gesellschaftspolitische Anforderungs-
profil zum Ausdruck bringt. Ebenda, S. 461

Der Bayerische Jugendring ruft mit diesem Positions-
papier die Landkreise, Städte, Märkte und Gemeinden in 
Bayern dazu auf, den Interessen und Bedürfnissen von 
jungen Menschen in ihren Kommunen mit besonderer 
politischer Aufmerksamkeit zu begegnen. Eine akti-
ve, geplante und konzeptionell gestaltete Kommunale 
Jugendpolitik mit Vision stellt allen jungen Menschen 
beste Entwicklungs- und Teilhabemöglichkeiten in ihren 
Gemeinden bereit.

Mit diesem Positionspapier gibt der Bayerische Ju-
gendring eine weitere Antwort auf den Beschluss des 
Bayerischen Landtags „Bayerische Jugendarbeit stärken 
Eigenständige Jugendpolitik weiterentwickeln“ 4. Darin 
würdigt das Plenum „den großen Einsatz der Kommu-
nalen Jugendarbeit vor Ort“ und fordert die Bayerische 
Staatsregierung auf, zu prüfen, „wie […] die Idee einer 
eigenständigen Kommunalen Jugendpolitik und -arbeit 
unter Einbeziehung der Jugendverbände weiterentwickelt 
und noch besser sichtbar gemacht werden kann“.

Das vorliegende Positionspapier wurde von der 
152. Vollversammlung des Bayerischen Jugendrings am 
18. März 2018 beschlossen. 

4 DRS 17/14997, 17/15494 vom März 2017, https://www.
bayern.landtag.de/www/ElanTextAblage_WP17/Drucksachen/
Basisdrucksachen/0000009500/0000009603.pdf 

 → Positionspapier des 
 Bayerischen Jugendrings 
 zu einer eigenständigen Jugendpolitik auf kommunaler Ebene
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Vor dem Hintergrund des demografischen und struk-
turellen Wandels auch in den bayerischen Regionen, der 
zu lösenden Aufgaben der Generationengerechtigkeit, 
der offenen Fragen zu gleichberechtigter sozialer Teil-
habe junger Menschen oder zur Sicherung der Sozial-
systeme kann die Forderung nach einer eigenständigen 
Jugendpolitik nicht allein auf den Bund oder die Bundes-
länder beschränkt bleiben. Vielmehr bedarf es eines um-
fassenden Politikansatzes und des Zusammenwirkens 
aller politischen Ebenen und aller gesellschaftlicher In-
stitutionen. 

Die berechtigte Forderung, Jugendpolitik als eigen-
ständigen Politikbereich zu entwickeln und zu profilieren, 
richtet sich primär an die Kommunen: Letztlich findet die 
Umsetzung der Jugendpolitik bis auf wenige Ausnahmen 
auf örtlicher Ebene statt und die lokalen Spielräume sind 
teils erheblich. 

1.1. Jugendpolitik wird vor Ort 
gemacht

Kommunale Jugendpolitik ist Gestaltungspolitik und be-
greift sich als einen eigenständigen Politikbereich für die 
Generation Jugend. Sie darf nicht länger als Problem- und 
Krisenbewältigungspolitik verstanden werden. Denn „[…] 
das Jugend- und junge Erwachsenenalter ist eine eigen-
ständige Lebensphase, die besonderer politischer Auf-
merksamkeit sowie passender Konzepte und Angebote 
bedarf“ 5. Sie ist mit ihren eigenständigen spezifischen 
Interessen und Belangen als eine eigenständige (Res-
sort-)Politik zu verstehen. Als solche ist sie auch in den 
Kommunen spezifisch und ausschließlich auf die Belange 
und Interessen von Jugendlichen ausgerichtet und wirkt 
mit diesen spezifischen Kompetenzen offensiv in andere 
Politikfelder hinein.

Solch eine eigenständige Jugendpolitik ist eine ge-
samtgesellschaftlich bedeutsame Politik, die die Interes-
sen, Sichtweisen und Anliegen der Jugend wirkungsvoll 
mit den Anforderungen der Gesellschaft an Jugendliche 
in eine Balance bringt 6. Eigenständige Jugendpolitik si-
chert damit faire und gerechte Beteiligungs- und Teilha-
bechancen aller jungen Menschen.

5  Bundesministerium, Handeln für eine jugendgerechte Gesell-
schaft, Die Jugendstrategie, S. 7

6  Vgl. die Ansätze des Bundesprogramms „Handeln für eine 
jugendgerechte Gesellschaft“, Jugendstrategie 2015–2018, 
BMFSFJ 2016, https://www.jugendgerecht.de/ueber-uns/ju-
gendstrategie-2015-2018/ (20. 07.2016) und 

 https://www.jugendgerecht.de/jugendgerechte-kommunen/
jugendgerecht-vor-ort/ (04.08.2017)

1 Eigenständige  
Kommunale Jugendpolitik  
gestaltet erfolgreich jugendgerechte Gesellschaft in den Kommunen
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Unter dem Begriff Kommunen werden kreisfreie 
Städte und Landkreise sowie kreisangehörige Städte, 
Märkte und Gemeinde verstanden. Kreisfreie Städte sind 
selbst Träger der öffentlichen Jugendhilfe. In Landkreisen 
ist in der kommunalen Struktur zu differenzieren, denn 
der Landkreis ist Träger der öffentlichen Jugendhilfe und 
stimmt sich mit den kreisangehörigen Städten, Märk-
ten und Gemeinden ab. Kommunen unterscheiden sich 
hinsichtlich ihrer Struktur, Größe, Tradition und Voraus-
setzungen, sodass unterschiedliche Konzepte der Kom-
munalen Jugendpolitik entwickelt werden müssen. Über 
die vor Ort angebotenen Einrichtungen, Dienste und Ver-
anstaltungen für Kinder und Jugendliche wird in kommu-
naler Selbstverwaltung im eigenen Wirkungskreis jeder 
einzelnen Kommune entschieden.

Nur eine Jugendpolitik, die vor Ort diskutiert, gestal-
tet und konzeptionell entwickelt wird, formt sich zu einer 
Kommunalen Jugendpolitik. Denn alle Kommunen über-
nehmen im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe einen 
zentralen Auftrag. Ihre Aufgabe ist es, gute Rahmenbe-
dingungen für das Aufwachsen und Heranwachsen der 
jungen Generation zu schaffen und alle beteiligten Akteu-
re und Institutionen so zu unterstützen, dass für Kinder 
und Jugendliche optimale Lebens- und Zukunftschancen 
gewährleistet werden 7. Dazu bedarf es einer kompeten-
ten, profilierten eigenständigen Kommunalen Jugend-
politik. „Gelingend“ ist diese dann, wenn sie es schafft, 
eine jugendgerechte Gesellschaft in den Kommunen zu 
gestalten.

7  Vgl. § 1 SGB VIII

Gelingende Jugendpolitik ist Zu-
kunftspolitik: Ein Standortfaktor für 
Städte und Gemeinden mit Zukunft!

Durchgängig erkennen die Städte, Märkte und Gemein-
den, dass gute Infrastrukturen für Kinder, Jugendliche 
und deren Familien ein wichtiger kommunaler Stand-
ortfaktor zur Zukunftsentwicklung sind. In Bayern ar-
beiten deshalb bereits viele Landkreise, Städte, Märkte 
und Gemeinden mit gezielter, konzeptionell geplanter 
Kommunaler Jugendpolitik an guten jugendgerechten 
Infrastrukturen. Mit richtungweisenden Konzepten und 
zielführenden eigenen Ideen gestalten sie erfolgreich 
ihren Weg zur „jugendfreundlichen Kommune“. Ihnen al-
len ist bewusst, wie sehr das kommunale Gemeinwesen 
von einer gelingenden Integration der nachwachsenden 
Generation abhängig ist und wie sehr die zukünftige Ent-
wicklung ihrer Gemeinden von einer gelingenden Jugend-
politik auf kommunaler Ebene profitiert.

9BJR _ Jugendgerechte  Kommunen in Bayern



Nach Artikel 28 Absatz 2 Grundgesetz sind alle Kom-
munen, auch die kreisangehörigen Städte, Märkte und 
Gemeinden, im eigenen Wirkungskreis für alle Angele-
genheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der 
kommunalen Selbstverwaltung zuständig. Daraus lässt 
sich eine gesetzliche Verpflichtung und korrespondieren-
de Verantwortung aller Städte, Märkte und Gemeinden 
für die sozialen Belange ihrer Bewohner_innen ableiten, 
also auch für die Belange und Perspektiven ihrer jungen 
Menschen. Im Rahmen der örtlichen Daseinsvorsorge er-
gibt sich somit eine (Mit-)Verantwortung, die beruflichen 
und Lebensperspektiven der nachwachsenden Generati-
on zu sichern. 12

Ungeachtet der Gesamtverantwortung der Jugend-
ämter der Landkreise stehen also auch die kreisangehö-
rigen Städte, Märkte und Gemeinden in der Pflicht. Ihre 
Aufgabe ist es, darauf hinzuwirken, dass innerhalb der 
Kommunen allen jungen Menschen die notwendigen 
Rahmenbedingungen bereitgestellt werden. Ihnen sol-
len unabhängig von Herkunft, Geschlecht und Lebensort 
die Grundlagen und Zugänge zur Verfügung stehen, die 
sie zu einer erfolgreichen Bewältigung der Lebenspha-
se „Jugend“ benötigen. Die Lebensgrundlagen für junge 
Menschen und jugendgerechte Infrastrukturen werden 
vor Ort, in jeder einzelnen Gemeinde, diskutiert, gestaltet 
und konzeptionell entwickelt. 13 

12  Vgl. Kühnlein/Klein 2008, S. 175

13  Das Bayerische Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch 
schreibt den kreisangehörigen Gemeinden in Art. 30 AGSG 
deshalb nicht ohne Grund eine besondere Verantwortung in der 
Entwicklung und Gestaltung der Kinder- und Jugendarbeit zu.

1.2. Gelingende Kommunale  
Jugendpolitik: Aufgabe im  
eigenen Wirkungskreis im   
Rahmen der Gesamtverant-
wortung der Jugendämter

Als zentralen Auftrag der Jugendhilfe formuliert § 1 des 
Achten Sozialgesetzbuchs (SGB VIII), dass eine erfolgrei-
che Jugendhilfe dazu beitragen soll, „positive Lebensbe-
dingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie 
eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten 
oder zu schaffen“ 8. Dieser Auftrag beinhaltet sowohl Ju-
gendliche und junge Erwachsene als Zielgruppe wie auch 
die Aufgabe, eine jugendfreundliche Umwelt zu erhalten 
und zu schaffen. 

Primär richtet sich diese Beauftragung an die Trä-
ger der öffentlichen Jugendhilfe, die mit ihren Kreis- und 
Stadtjugendämtern im Rahmen ihrer Gesamt- und Pla-
nungsverantwortung sowie ihrer Aufgaben der Quali-
tätssicherung 9 die notwendigen Infrastrukturen der Ju-
gendhilfe unter Berücksichtigung der Bedürfnisse junger 
Menschen zu gestalten haben. Damit sind die örtlichen 
Träger der Jugendhilfe für ihren Jugendamtsbezirk dem 
Grunde nach „Wächter“, aber auch Entwickler und Gestal-
ter der Leistungen der Jugendhilfe, somit auch der Belan-
ge einer jugendgerechten Gesellschaft. Bei dieser Gestal-
tung sind insbesondere auch die Jugendhilfeausschüsse 
angefragt. Denn im Rahmen ihrer Befassungen mit allen 
Angelegenheiten der Jugendhilfe ist es ihre Aufgabe, mit 
Anregungen und Vorschlägen zur Weiterentwicklung der 
Jugendhilfe, der Jugendhilfeplanung und der Förderung 
der freien Jugendhilfe beizutragen 10. Einer aktuellen und 
qualitätsvollen Jugendhilfeplanung 11 fällt dabei eine be-
sondere Bedeutung zu: Sie ist das gesetzlich vorgese-
hene Instrumentarium der Jugendämter zur Analyse und 
Entwicklung jugendgerechter Infrastrukturen.

8  § 1 Abs. 3 Satz 4 SGB VIII

9 §§ 79, 79a, 80 SGB VIII

10  § 71 Abs.2 SGB VIII

11  § 80 SGB VIII
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Nur eine „vor Ort gestaltete Jugendpolitik“, die die 
Bedürfnisse ihrer jungen Menschen ernst nimmt und 
aufgreift, formt sich zu einer gelingenden Kommunalen 
Jugendpolitik. Dazu ist in jeder Kommune qualifizierte 
Planung, Konzeption und auch Vision notwendig. Kom-
munen müssen sich damit mehr denn je und qualifizierter 
als bisher auch den Themen der sozialen Daseinsvorsor-
ge der jungen Generation stellen. 14

Eine gelingende Kommunale Jugendpolitik ist somit 
an kompetente fördernde und unterstützende kommu-
nalpolitische Entscheidungsstrukturen und -personen 
gebunden. Es gilt, sie für die Jugendpolitik zu sensibi-
lisieren, zu motivieren und zu qualifizieren. Nur die Ak-
zeptanz der Kommunalpolitik als Ganzes ermöglicht eine 
wirkungsvolle und gelingende Jugendpolitik im kommu-
nalpolitischen Raum. 

14  In den letzten Jahren wurden in vielen Kommunen Diskussio-
nen z. B. um Familien- und Bildungspolitik oder um Betreu-
ungsleistungen für Kinder und Jugendliche öffentlich geführt. 
Die Kommunen müssen sich diesen Themen mehr denn je und 
qualifizierter als bisher stellen. War es vor Jahren noch die 
Diskussion um den Kindergartenplatz, so sind heute örtlich 
vernetzte Konzepte von Krippe, Hort, Schule und weiteren 
Ganztagesangeboten gefragt. Sprach man früher über einzelne 
Angebote im Jugendzentrum, so wird heute über städtische 
oder gemeindliche Gesamtkonzepte des Zusammenwirkens 
von offener, mobiler und verbandlicher Jugendarbeit in 
Kooperation mit schulischen Angeboten diskutiert. Und dachte 
man bis vor Kurzem lediglich über die Erfüllung gesetzlich de-
finierter Pflichtleistungen der Kinder- und Jugendhilfe nach, so 
haben nunmehr die Fachkräfte in den Jugendämtern und viel 
mehr auch die Kommunalpolitiker_innen in den Städten und 
Gemeinden selbst die Aufgabe, umfassende Planungs- und 
Gestaltungsleistungen an den Schnittstellen von Jugendarbeit, 
Jugendsozialarbeit, Schule, Ganztagesbetreuung, Angeboten 
beruflicher Bildung und Familienpolitik sicherzustellen (vgl. 
Pletzer 2012, S. 197 f).

1.3. Ausgleich von Disparitäten

In den Infrastrukturen der Jugendarbeit, etwa der Anzahl 
der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, 
der Ausstattung mit Fachkräften der Jugendarbeit, ist 
trotz des grundsätzlich positiven Trends hin zur Kinder- 
und Jugendfreundlichkeit in den bayerischen Kommunen 
ein starkes Stadt-Land-Gefälle zu beobachten (vgl. Baye-
rischer Jugendring 2017: Statistik der Jugendarbeit in den 
bayerischen Kommunen). Unter anderem fallen Disparitä-
ten zwischen verschiedenen Jugendamtsbezirken, auch 
in demografisch-strukturell durchaus vergleichbaren 
Regionen, auf.

Inwiefern das Angebot der Kinder- und Jugendar-
beit dabei bedarfsgerecht ist, geht aus den sowohl auf 
Bundes- wie auch auf Bayern-Ebene vorliegenden Daten 
nicht hervor. Die Jugendämter haben Impuls- und Initia-
tivfunktion. Auf Grundlage einer fachgerechten und ak-
tuellen Jugendhilfeplanung können Jugendämter fachlich 
beraten und aktiv unterstützen. In der Regel mit positiven 
Wirkungen auf die mittel- bis langfristigen Entwicklungen 
hin zu jugendgerechten Kommunen mit einer gelingen-
den Kommunalen Jugendpolitik. •
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Jugendpolitik in Bayern hat sich im Rahmen einer Kom-
munalen Jugendpolitik bisher erfolgreich ausgebildet. In 
Zusammenarbeit von Kommunen, Kommunalen Spitzen-
verbänden in Bayern, dem Bayerischen Jugendring und 
seinen Netzwerken der Jugendarbeit auf kommunalen 
Ebenen konnte eine Entwicklung begründet werden, die 
sich durchaus als Muster einer „gelingenden Kommuna-
len Jugendpolitik in Bayern“ beschreiben lässt.

Der Mehrwert für die jungen Menschen in Bayern, für 
die Kommunen und auch für die Jugendarbeit ist evident. 
Als Resultat dieser Entwicklung kann festgestellt werden, 
dass eine große Mehrzahl der einzelnen eigenständigen 
Gemeinden in Bayern ihren Aufgaben in der gemeinwe-
senorientierten Jugendarbeit mit großem Bemühen und 
Engagement nachkommen. 15 Mit dieser Dynamik haben 
die Kommunen im Freistaat ein bundesweites Alleinstel-
lungsmerkmal. 16 

Innerhalb des Freistaates gibt es einige besondere 
und fördernde Merkmale, die eine gelingende Jugendpo-
litik auf kommunaler Ebene auszeichnen. 

15 Eine umfassende Darstellung dieser Entwicklungen wird 
dokumentiert in: Lindner 2012 a: Political (Re)Turn? Impulse 
zu einem neuen Verhältnis von Jugendarbeit und Jugendpolitik, 
Wiesbaden

16 vgl. auch Artikel „Gelingende Kommunale Jugendpolitik 
in Bayern“, deutsche jugend (dj) 2/2015 (www.beltz.de/
fachmedien/sozialpaedagogik_soziale_arbeit/zeitschriften/
deutsche_jugend/show/Journal/ausgabe/15164-deutsche_ju-
gend_22015.html) 

2.1. Gesetzliche Grundlage 

Der seit 1993 existierende Artikel 30 im Bayerischen Aus-
führungsgesetz zum Sozialgesetzbuch (AGSG) weist den 
2.031 selbstständigen kreisangehörigen Gemeinden in 
Bayern im Rahmen des eigenen Wirkungskreises und in 
den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die verpflichtende 
Aufgabe zu, „dafür [zu] sorgen, dass in ihrem örtlichen 
Bereich die erforderlichen Einrichtungen, Dienste und 
Veranstaltungen der Jugendarbeit […] rechtzeitig und 
ausreichend zur Verfügung stehen“. Mit dieser gesetzli-
chen Grundlage wurde in Bayern die Verantwortung für 
Jugendliche und für Infrastrukturen der Jugendarbeit in 
die Fläche, in jede einzelne Gemeinde getragen. Viele 
Gemeinden in Bayern haben diese Aufgabe seither mit 
Verantwortungsbewusstsein und hoher Kompetenz über-
nommen. So entwickelten sich bereits seit den 1990er 
Jahren in den bayerischen Kommunen ein Bewusstsein 
für die Aufgaben und ein Profil der Kommunalen Jugend-
politik.

 Beachten Sie hierzu die Beispiele guter Praxis aus 
kreisangehörigen Gemeinden und kreisfreien Städ-
ten auf Seiten 37f. 

2 Gelingende Kommunale   
Jugendpolitik in Bayern
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2.2. Jugendbeauftragte in den   
 Gemeinden
Bundesweit einmalig gibt es in Bayern ein Netz von weit 
über 2.000 Jugendbeauftragten 17 als Ansprechpersonen 
für die Jugendpolitik in ihren Gemeinden. Die Initiative zur 
Etablierung der Jugendbeauftragten startete der Bayeri-
sche Jugendring in den 1990er Jahren. Heute benennen 
nahezu alle Gemeinde- und Stadträte in Bayern aus ihrer 
Mitte Jugendbeauftragte. Sie vertreten, unterstützen und 
fördern ehrenamtlich die Anliegen der Kinder und Jugend-
lichen, der Kommunalen Jugendpolitik und damit auch 
der Kinder- und Jugendarbeit im jeweiligen Gemeindege-
biet. In der Regel bilden sie die wichtigste Schnittstelle 
der Jugendarbeit mit der Ratsarbeit und damit in das Zen-
trum örtlicher Kommunalpolitik. Die Jugendbeauftragten 
sorgen im Gemeinderat dafür, dass die Anliegen der Ju-
gend ihren Stellenwert haben. Das erfolgreiche Wirken 
der Jugendbeauftragten wird oft zum Garanten für eine 
aktiv gestaltete Kommunale Jugendpolitik. 
  Beachten Sie dazu die Praxisbeispiele auf Seite 39

17 Je nach Gemeinde werden sie auch Jugendreferent_innen, 
Jugendsprecher_innen o.ä. genannt.

2.3. Hoher Stellenwert der Jugend 
 förderung in den Landkreisen 
Nicht zuletzt durch die Impulse des Art. 30 AGSG haben 
die Landkreise im Rahmen der Aufgaben der Kommuna-
len Jugendarbeit die Zusammenarbeit mit den kreisange-
hörigen Städten und Gemeinden in ihren Jugendamtsbe-
zirken verstärkt. Die Beratung und Zusammenarbeit mit 
den kreisangehörigen Gemeinden in Fragen der Jugend-
politik wird von den Kommunalen Jugendpfleger_innen in 
den Jugendämtern bzw. in den Kreisjugendringen als eine 
Zentralaufgabe wahrgenommen. So erfahren die kreisan-
gehörigen Städte, Märkte und Gemeinden maßgebliche 
Anregungen zur Entwicklung jugendgerechter Strukturen.
  Beachten Sie dazu die Praxisbeispiele auf Seite 40 f.

2.4. Kommunale Kooperationen
In verschiedenen Regionen Bayerns sind durch Kom-
munale Kooperationsstrukturen von Gemeinden und 
Landkreisen umfangreiche Verbesserungen der Infra-
strukturen zugunsten junger Menschen erreicht worden. 
Insbesondere kleinere Gemeinden profitieren von dieser 
interkommunalen Zusammenarbeit, um Angebote und 
Infrastrukturen für junge Menschen vor Ort auf- und aus-
zubauen.
  Beachten Sie dazu die Praxisbeispiele auf Seite 42
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2.5. Starkes Engagement der   
 Selbstverantwortungs-  
 strukturen in den Kreis- und  
 Stadtjugendringen 

Für die Kommunen in Bayern sind die Kreis- und Stadt-
jugendringe bewährte und verlässliche Partner bei der 
Umsetzung der Aufgaben der Jugendarbeit und darüber 
hinaus. Ebenso wie auf Ebene der „örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe“ ist auch die Bezirksebene mit 
sieben Bezirksjugendringen ein zentraler Leistungsträger 
der Kinder- und Jugendarbeit. Im Rahmen einer Doppel-
funktion bringen die Jugendringe seit jeher Impulse für 
die lokale und regionale Jugendpolitik. 

Die Jugendringe in Bayern sind damit Impulsgeber 
für Jugendpolitik in ihrer Eigenschaft als Arbeitsgemein-
schaft der Jugendverbände. Sie übernehmen auf kom-
munalen Ebenen umfangreiche übertragene kommuna-
le Aufgaben im Rahmen des SGB VIII zugunsten junger 
Menschen und sind selbst Träger von vielfältigen Einrich-
tungen, Diensten und Veranstaltungen der Jugendarbeit 
in den Kommunen.

2.6. Beratung und Entwicklung  
 der Kommunalen Jugend- 
 politik durch den Bayerischen  
 Jugendring

Spätestens seit der Einführung des Art. 17 Bayerisches 
Kinder- und Jugendhilfegesetz in den 1990er Jahren, jetzt 
Art. 30 AGSG, berät und begleitet der Bayerische Jugend-
ring das Thema „Jugendpolitik und Jugendarbeit in den 
Kommunen intensiv. Jugendpolitik sowohl auf Landes-
ebene wie auf kommunalen Ebenen ist Kernanliegen des 
Bayerischen Jugendrings. Mit seinen Netzwerken auf 
kommunalen Ebenen ist er Experte bei politischen Fra-
gestellungen. Er formuliert Themen, Aufgaben und Ziele 
der Kommunalen Jugendpolitik. Gleichzeitig ist er selbst 
Beteiligter und Interessensträger.

Das bundesweit einmalige System der gemeindli-
chen Jugendbeauftragten wurde maßgeblich durch den 
Bayerischen Jugendring initiiert und beraten und wird 
seither durch die Netzwerke der Jugendarbeit betreut. 
Verschiedene Arbeitshilfen, Praxismaterialien und Kon-
zepte tragen zur Profilierung der Jugendarbeit in den 
Kommunen, der Kommunalen Jugendarbeit und zur Ent-
wicklung des Begriffs der Kommunalen Jugendpolitik bei 
(z.B. Handbuch Kommunale Jugendpolitik, Handbuch Ju-
gendbeauftragte u.v.m.). 

Durch Art. 32 AGSG wird der Bayerische Jugendring 
in einer für das Bundesgebiet einmaligen Form als freie 
Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände und Jugendge-
meinschaften in seiner Rechtsnatur als Körperschaft des 
öffentlichen Rechts mit den Aufgaben des überörtlichen 
Trägers der öffentlichen Jugendhilfe für den Bereich der 
Jugendarbeit betraut. In dieser Aufgabe berät der Bay-
erische Jugendring die Jugendämter der kommunalen 
Gebietskörperschaften und trägt auch dadurch zur Wei-
terentwicklung jugendgerechter Strukturen in den Kom-
munen bei. 
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2.7. Kooperation der  
 Kommunalen Spitzen- 
 verbände mit dem  
 Bayerischen Jugendring bei  
 der Entwicklung gelingender  
 Jugendpolitik

Das langjährige Zusammenwirken von Bayerischem 
Städtetag, Bayerischem Gemeindetag, Bayerischem 
Landkreistag und Bayerischem Jugendring hat das Profil 
der Kommunalen Jugendpolitik in den Bayerischen Kom-
munen gefördert und geschärft. Gemeinsame Publikatio-
nen und nicht zuletzt eine seit 2010 jährlich stattfindende 

„Gemeinsame Landestagung Kommunale Jugendpolitik“ 
sind Ausdruck eines gemeinsamen Verständnisses im 
Hinblick auf die Entwicklung der Kommunalen Jugendpo-
litik in Bayern. •

15BJR _ Jugendgerechte  Kommunen in Bayern



Keine Kommune gleicht der anderen: kommunalpoliti-
sches Umfeld, verschiedene Größen, heterogene Struk-
turen, Bedingungen und Voraussetzungen machen es 
schwierig bis unmöglich, ein übergreifendes, für alle 
Gemeinden gleichermaßen gültiges Aufgabenraster zu 
gelingender Jugendpolitik zu formulieren. Die Situation 
vor Ort entscheidet, welche Aufgaben in einem kommu-
nalpolitischen Konzept Vorrang haben. 

Dennoch lassen sich vier Leitthemen 18 formulieren, 
die als anerkannte Grundlagen für die zu berücksichti-
genden und zu bearbeitenden Themen genutzt werden 
können. Den Kommunen wird dieses abgestimmte Kon-
zept von vier Kernbestandteilen einer gelingenden Ju-
gendpolitik als kommunalpolitische Basisorientierung 
vorgeschlagen.

Hierzu besteht die Möglichkeit, sich kompetent durch 
die Kommunalen Jugendpfleger_innen in den Jugendäm-
tern bzw. den Stadt- oder Kreisjugendringen vor Ort be-
raten und begleiten zu lassen. Landesweit berät im Rah-
men der ihm übertragenen Aufgaben nach § 85 SGB VIII 
der zuständige Referent für Jugendpolitik im Bayerischen 
Jugendring.

18 Es werden dabei die sog. Kernbestandteile einer Jugendpolitik 
des Bundesjugendkuratoriums (BJK) aus dem Jahr 2009 „Zur 
Neupositionierung der Jugendpolitik“ (BJK 2009) aufgegriffen 
und für die kommunale Ebene weiterentwickelt (vgl. auch 
Pletzer 2017, S. 83 ff).

3.1. Gelingende Kommunale  
 Jugendpolitik ermöglicht  
 Teilhabe und Beteiligung  
 für alle jungen Menschen

„Jugendpartizipation bedeutet die verantwortliche Beteili-
gung junger Menschen an der Gestaltung ihrer Gegenwart 
und Zukunft. Es ist das aktive und verbindliche Teilhaben, 
Mitwirken und Mitbestimmen von jungen Menschen an 
Planungen, Entscheidungen und deren Verwirklichung, 
soweit das eigene Leben und das der Gemeinschaft be-
troffen sind.“ 19 Entscheidend für eine gelingende Kommu-
nale Jugendpolitik ist somit, wie junge Menschen in den 
Kommunen wertgeschätzt, ernst genommen und beteiligt 
werden – und zwar in all ihren Lebensbereichen. 20

Grundlage gelingender Jugendpolitik ist die Wahrneh-
mung der Interessenslagen junger Menschen. Gelingende 
Kommunale Jugendpolitik eröffnet umfassende Teilhabe- 
und Beteiligungsmöglichkeiten für alle jungen Menschen 
in einer Kommune. Sie entwickelt und verbessert gezielt 
Möglichkeiten, die deren Chancen zu einer gleichbe-
rechtigten Teilhabe erweitern. Dabei schafft gelingende 
Jugendpolitik nicht nur mehr Gelegenheiten und Mög-
lichkeiten zur Mitwirkung, sie stärkt darüber hinaus auch 
die persönlichen Ressourcen von Jugendlichen, damit sie 
selbstbestimmt und gemäß ihrer Begabungen und Interes-
sen gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben können. 

19 Mehr Partizipation und politische Bildung in Bayern: Beschluss 
des 141. Hauptausschusses des Bayerischen Jugendrings, 
Oktober 2012 

20 Vgl. Prölß 2017, S. 43–59

3 Grundlagen gelingender  
Kommunaler Jugendpolitik
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Im Rahmen einer solchen partizipativ angelegten 
Jugendpolitik sollen in den Kommunen alle adäquaten 
Möglichkeiten zur Beteiligung junger Menschen ausge-
schöpft werden. Dabei bietet gelingende Kommunale Ju-
gendpolitik einerseits vielfältige Möglichkeiten zum En-
gagement. Sie überprüft und erweitert andererseits aber 
auch die politischen Strukturen und Handlungsmöglich-
keiten innerhalb der Kommune, die konkrete Teilhabebe-
schränkungen für junge Menschen darstellen.

Gute Kommunalpolitik ist damit mehr als eine Vertre-
tungs- und Anwaltspolitik für junge Menschen. Stattdes-
sen erhalten Jugendliche selbst als Vertreter_innen ihrer 
Angelegenheiten die notwendigen Zugänge und Möglich-
keiten zum Mitwirken. Und weil junge Menschen ihre ei-
genen Expert_innen sind, wenn es um gesellschaftliche 
Zukunft geht, ist die Beteiligung von jungen Menschen 
nicht nur „Grundlage für ein mit Erleben verknüpftes und 
somit nachhaltiges Verständnis von Demokratie“ 21, son-
dern auch ein Beitrag zu qualitativ besseren kommunal-
politischen Entscheidungen.

Kommunale Jugendpolitik nimmt alle Jugendliche in 
den Blick und entwickelt Angebote, um auch diejenigen 
Jugendlichen zu erreichen, die sich nicht von sich aus 
einbringen können. Mehr Teilhabe, Beteiligung und De-
mokratie muss in den zentralen Lebenswelten, wie z.B. 
Schule, Ausbildung und Arbeit, sowie in den Einrichtun-
gen der Jugendhilfe ermöglicht werden.

21 Kinder- und Jugendprogramm der Bayerischen Staatsregierung, 
Fortschreibung 2013

Zusammengefasst: Kommunale Jugendpolitik als 
Teilhabe- und Beteiligungspolitik 22

Alle jungen Menschen werden in Planungen und Ent-
wicklungen der Kommune ernsthaft und verbindlich 
einbezogen. Informationen für junge Menschen werden 
niederschwellig zugänglich bereitgestellt. Vorurteile und 
Missverständnisse werden durch Begegnungen und en-
gen, regelmäßigen Kontakt zwischen Politik und Jugend 
abgebaut. Die Vielfalt der Jugendlichen wird gesehen, 
wertgeschätzt und berücksichtigt, ungeachtet ihres 
sozialen Hintergrunds, ihres Bildungsgrads, ihrer kör-
perlichen Verfassung oder ihrer sexuellen Identität und 
Orientierung. 
  Beachten Sie hierzu auch die Umsetzungsvorschlä-

ge auf Seite 43

22 vgl. Koordinierungsstelle Handeln für eine jugendgerechte 
Gesellschaft: Merkmale jugendgerechter Kommunen, https://
www.jugendgerecht.de/aktuelles/merkmale-jugendgerechter-
kommunen/ (Zugriff 3. 10. 2017)
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3.2. Gelingende Kommunale  
 Jugendpolitik ermöglicht  
 Bildung und Befähigung für  
 alle jungen Menschen

„Gelungene Bildungsprozesse sind die Voraussetzung 
dafür, ein aktives und gestaltendes Mitglied der Gesell-
schaft zu sein. Wesentliches Ziel muss es daher sein, 
Chancengerechtigkeit beim Zugang zu den verschiede-
nen Bildungsformen und -angeboten, formalen ebenso 
wie non–formalen, für alle jungen Menschen zu ermögli-
chen.“ 23 Jugendpolitik als Bildungs- und Befähigungspo-
litik ist also darauf ausgerichtet, „junge Menschen in ihrer 
Entwicklung zu eigenständigen Persönlichkeiten optimal 
zu fördern und sie darin zu unterstützen, die Kompeten-
zen für eine aktive und gestaltende Teilhabe am Leben in 
einer demokratischen Gesellschaft zu erwerben.“ 24 

Gelingende Kommunale Jugendpolitik fördert im Rah-
men ihrer kommunalen Zuständigkeiten bestmöglich die 
Entwicklung und Bildungsmöglichkeiten aller jungen 
Menschen in ihrer Gemeinde. Sie versteht Bildung in 
einem umfassenden Sinne und wirkt nicht nur als kom-
pensatorische Sozial- und Bildungspolitik, sondern re-
alisiert das Recht auf eine menschenwürdige Kindheit 
und Jugend. Sie unterstützt durch aktives Bildungs- und 
Übergangsmanagement den Zugang zu umfassenden 
Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten für alle jungen 
Menschen im Gemeindegebiet. Kommunale Jugendpolitik 
vernetzt die Angebote und Einrichtungen der schulischen 
und außerschulischen sowie der formalen, non-formalen 
und informellen Bildung.

Eine fördernde und unterstützende Kommunale Ju-
gendpolitik setzt sich innerhalb ihrer Zuständigkeiten 
und Möglichkeiten für gleichberechtige Zugänge zu Aus-
bildung und Bildung sowie für nachhaltige Förderung und 

23 Ohne Jugendhilfe keine Bildungsregion: Erwartungen der 
Kinder- und Jugendhilfe an Bildungsregionen in Bayern: Be-
schluss des Bayerischen Landesjugendhilfeausschusses vom 
12. 03. 2013https://www.blja.bayern.de/imperia/md/content/
blvf/bayerlandesjugendamt/ohne_jugendhilfe_keine_bil-
dungsregion.pdf (abgerufen 02. 01. 2018)

24 BJK 2009, S. 21

Unterstützung aller Jugendlichen im Gemeindegebiet ein. 
Für die Umsetzung dieser umfassenden Forderung sind, 
ergänzend zu den zuständigen Ländern, auch die Kom-
munen verantwortlich. 

Ein erster und wesentlicher Schritt ist dabei das er-
folgreiche lokale Zusammenwirken der verschiedenen 
Träger formaler, non-formaler und informeller Bildung. In 
vielen Kommunen Bayerns wird dieser Weg bereits be-
schritten. Zum Beispiel stehen im Mittelpunkt der „Initia-
tive Bildungsregionen in Bayern“ zum einen Organisation 
und Anschlussfähigkeit des bayerischen Schulsystems, 
zum anderen aber auch die Gestaltung von ganzheitli-
chen Bildungsprozessen durch das Zusammenwirken 
vieler relevanter Kooperationspartner. Dabei soll eine 
bayerische Bildungsregion „umfassend die für junge 
Menschen und ihre Familien besonders bedeutsamen, in 
der Region vorhandenen oder auszubauenden Bildungs- 
und Lernorte berücksichtigen. Dazu zählen neben den 
Angeboten der Schule insbesondere die Angebote und 
Einrichtungen der Jugendarbeit, der Familienbildung, der 
Frühen Hilfen, der Kindertagesbetreuung, der Jugendso-
zialarbeit insbesondere der Jugendsozialarbeit an Schu-
len (JaS) und des erzieherischen Jugendschutzes.“ 25 Ziel 
ist es, die Zukunft der jungen Menschen in einer Region 
mit einem passgenauen Bildungsangebot zu sichern, 
das ihnen die Wahrnehmung ihrer Bildungs- und Teilha-
bechancen ermöglicht. Aktive Gemeinden sollten sich an 
diesen örtlichen Initiativen beteiligen.

25 Ebenda, S. 2
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Im Dreieck von Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Jugend-
politik als neuem kommunalem Handlungsfeld 26 sollte 
sich die Kommunale Jugendpolitik als Gestaltungs- und 
Entwicklungspartner profilieren. So wird es ihr möglich 
sein, durch eine Förder- und Befähigungspolitik auch auf 
individuelle Bildungs-, Lebens- und Berufsverläufe för-
dernd und unterstützend Einfluss zu nehmen (z.B. durch 
Jugendberufsagenturen). Denn: „Nur wenn es gelingt, 
Bildung in einem umfassenden Sinne für alle Kinder und 
Jugendlichen zu verbessern und ihnen damit nicht nur im 
Bereich der institutionalisierten Bildung durch Kinderta-
gesbetreuung und Schule bessere Zukunftsperspektiven 
zu entwickeln, ist Kinder- und Jugendpolitik mehr als nur 
kompensatorische Sozial- und Bildungspolitik, sondern 
zugleich auch die Realisierung vom Recht auf eine men-
schenwürdige Kindheit und Jugend.“ 27 

26 Kühnlein 2008

27 Vgl. AGJ 2009, S. 5

Zusammengefasst: Kommunale Jugendpolitik im 
Sinne einer Bildungs- und Befähigungspolitik 28

Kommunale Jugendpolitik im Sinne einer gelingenden Bil-
dungs- und Befähigungspolitik gründet auf einem ganz-
heitlichen Bildungsverständnis der Kinder- und Jugend-
hilfe, in dem soziales, schulisches und außerschulisches 
Lernen miteinander verbunden sind. Allen Jugendlichen 
werden dabei Zugänge zu schulischen und außerschuli-
schen Lern- und Bildungsangeboten (z.B. Angebote der 
Jugendorganisationen, der Kommunalen Jugendarbeit, der 
Jugendsozialarbeit u.a.) ermöglicht. Erschwerte Zugänge 
durch finanzielle Situation und soziale Herkunft werden 
durch geeignete Maßnahmen ausgeglichen. Die schuli-
schen und außerschulischen Lern- und Bildungsangebote 
befinden sich in gut erreichbarer Nähe zur Gemeinde. Dies 
gilt auch für gute Arbeitsmöglichkeiten. Im Austausch und 
über Praktika lernen Schülerinnen und Schüler die Ar-
beitswelt frühzeitig kennen. Sie erhalten möglichst vor Ort 
Beratung und Unterstützung bei der Suche nach Arbeits-, 
Ausbildungs- und Studienplätzen. Dazu arbeiten vor Ort 
Schulen, Unternehmen und Politik gut zusammen.
  Beachten Sie hierzu auch die Umsetzungsvorschlä-

ge auf Seite 44

28 Vgl. Koordinierungsstelle Handeln für eine jugendgerechte 
Gesellschaft: Merkmale jugendgerechter Kommunen, www.
jugendgerecht.de/aktuelles/merkmale-jugendgerechter-kom-
munen (abgerufen 03.  10. 2017)
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3.3. Gelingende Kommunale   
 Jugendpolitik sichert Hilfe,  
 Schutz, Beratung und Unter- 
 stützung für alle jungen  
 Menschen
Alle jungen Menschen haben ein Recht auf Förderung 
ihrer Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenver-
antwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 
Im Sinne dieser Leitnorm in § 1 des Jugendhilfegesetzes 
sollen die Kommunen bestmögliche fördernde und un-
terstützende Bedingungen und Strukturen für das Auf-
wachsen und die Entwicklung der Persönlichkeit aller 
Jugendlichen gestalten. 29 

Kommunale Jugendpolitik als Schutz- und Unterstüt-
zungspolitik sollte – in Abstimmung mit den Jugendäm-
tern, aber auch in Ergänzung zu deren Jugendhilfeleis-
tungen – darauf hinwirken, dass innerhalb der Kommune 
allen jungen Menschen – unabhängig von Herkunft, Ge-
schlecht, Lebensort – die Grundlagen und Zugänge zur 
Verfügung stehen, die sie zu einer erfolgreichen Gestal-
tung dieser Lebensphase benötigen. Dabei handelt Kom-
munale Jugendpolitik auch präventiv gegen die Risikola-
gen des Aufwachsens. Dazu entwickelt und sichert sie in 
abgestimmter Form die Infrastrukturen für notwendige 
Jugendförder- und Jugendhilfeleistungen. 

29 Vgl. BJK 2009, S. 18

Kommunale Jugendpolitik nutzt ihre „Vor-Ort-Kom-
petenz“ dazu, junge Menschen in ihren Kommunen in 
gesellschaftlichen Risikolagen zu begleiten bzw. zu ver-
hindern, dass sie überhaupt in diese geraten. Eine dies-
bezüglich sensibilisierte und qualifizierte Kommunale 
Jugendpolitik hat gegenüber den Jugendhilfeleistungen 
der Jugendämter den Vorteil ihrer ortskompetenten, spe-
zifischen Sichtweise. So können Problemlagen in den ein-
zelnen Städten und Gemeinden vor Ort wesentlich früher 
beobachtet, differenzierter analysiert und wirksamer an-
gegangen werden. 

Dabei achtet Kommunale Jugendpolitik vorrangig 
auf Förder- und Unterstützungsleistungen für die jun-
gen Menschen, die aufgrund schwieriger Bedingungen 
ihres Aufwachsens mit Belastungen und besonderen 
Problemlagen konfrontiert sind. Dieser Schutz- und Un-
terstützungsauftrag fordert die Kommunen zu einem 
strukturellen Handeln auf, das sich gezielt und aktiv auch 
gegen Armutslagen vor Ort, Prekarisierung, soziale und 
kulturelle Ausgrenzungen von jungen Menschen und ih-
ren Familien in der Stadt bzw. Gemeinde wendet. 
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Mehr als die klassische Jugendhilfe kann nämlich 
die Kommunale Jugendpolitik diese problematischen 
Entwicklungsverläufe junger Menschen, die in der Regel 
in einen örtlich-sozialen Gesamtzusammenhang einge-
bettet sind, auch im Rahmen strukturell vor Ort wirken-
der Maßnahmen aufgreifen. Verantwortlich agierende 
Kommunale Jugendpolitik verlagert diese Aufgabe nicht 
ausschließlich auf die für Jugendhilfe gesamtverantwort-
lichen Jugendämter (§ 79 SGB VIII). Vielmehr entwickelt 
sie praxisgerechte Kooperationen zwischen den einzel-
nen Kommunen und den Jugendhilfestrukturen der öf-
fentlichen wie freien Träger. Diese gute Zusammenarbeit 
ergänzt und bereichert die „Jugendhilfe-Kompetenz“ so-
wohl der Jugendämter als auch der Städte und Gemein-
den selbst. 

Um diesen Vorteil umzusetzen, soll die Kommunale 
Jugendpolitik mit weiteren sozialen Diensten bzw. Leis-
tungsträgern der Jugendhilfe zusammenwirken. Denn 

„es ist offenkundig, welche Relevanz in Hinblick auf die 
Bewältigung der Herausforderungen von Übergängen in 
der Jugendphase eine übergreifende Familien-, Bildungs-, 
Arbeitsmarkt-, Integrations- und Jugendpolitik hat“. 30

30 Vgl. BJK 2009, S. 20

Zusammengefasst: Kommunale Jugendpolitik als 
Schutz- und Unterstützungspolitik 31 
Die Kommunen gewährleisten ein bestmögliches för-
derndes und unterstützendes Umfeld für das Aufwach-
sen und für die Entwicklung der Persönlichkeit junger 
Menschen. Sie wenden sich aktiv gegen Armut sowie ge-
gen soziale und kulturelle Ausgrenzung junger Menschen.

Allen jungen Menschen stehen – unabhängig von 
Herkunft, Geschlecht, Lebensort – die Grundlagen und 
Zugänge zur Verfügung, die sie zu einer erfolgreichen 
Gestaltung ihrer Lebensphase benötigen. Jugendämter, 
Gemeinden und freie Träger der Jugendhilfe arbeiten eng 
zusammen: Die Gemeinden begleiten und unterstützen 
die Jugendhilfepolitik der Jugendämter durch ein ggf. er-
gänzendes, quantitativ wie qualitativ gesichertes Leis-
tungsangebot der Kinder- und Jugendhilfe. Die Jugendäm-
ter beraten, unterstützen und fördern die Gemeinden und 
beziehen sie in die Jugendhilfeplanungen mit ein.
  Beachten Sie hierzu auch die Umsetzungsvorschlä-

ge auf Seite 45

31 Vgl. Koordinierungsstelle Handeln für eine jugendgerechte 
Gesellschaft: Merkmale jugendgerechter Kommunen, www.
jugendgerecht.de/aktuelles/merkmale-jugendgerechter-kom-
munen (abgerufen 03. 10. 2017)
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3.4. Gelingende Kommunale  
 Jugendpolitik plant und  
 sichert (Frei-)Räume und  
 Mobilität für alle jungen  
 Menschen
Gutes generationenübergreifendes Zusammenleben im 
Gemeinwesen findet vor allem im öffentlichen Raum statt. 
Gelingende Kommunale Jugendpolitik sichert eine gleich-
berechtigte Teilhabe von jungen Menschen im öffentli-
chen Raum. Sie tritt ein für qualitätsvolle Lebens- und 
Wohnräume für die junge Generation. Sie berücksichtigt 
in räumlichen Planungs- und Entwicklungsprozessen die 
Interessen junger Menschen und ermöglicht ihnen als 
Expertinnen und Experten den Zugang, um diese zu ver-
treten. Kommunale Mobilitätskonzepte berücksichtigen 
ebenfalls die spezifischen Bedarfe von jungen Menschen. 
Darüber hinaus sichert gelingende Jugendpolitik nötige 
zeitliche und lokale Freiräume für junge Menschen zur 
Entfaltung, Erprobung, Aneignung und Mitgestaltung. 
Kommunale Jugendpolitik fördert die Jugendverbände 
und Jugendringe als Selbstorganisation junger Menschen. 

Für junge Menschen ist die Aneignung des öffentli-
chen Raums ihrer Gemeinde wichtiger Bestandteil ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung. Der öffentliche Raum als 
elementarer Lebens-, Begegnungs-, Inszenierungs- und 
Lernort 32 ist somit der Platz für die ernsthafte und voll-
ständige „Hereinnahme von Jugendlichen in die zivilge-
sellschaftliche Verantwortung als Grundlage erfolgrei-
cher Integration lebendiger Jugendkulturen. Stadt- und 
Dorfplätze, Straßen und öffentliche Gebäude müssen 
deshalb immer auch Jugendplätze; Jugendtreffpunkte 
und Jugendräume sein“. 33

32 Bayerischer Jugendring 2011, S. 5 f.

33 Ebd., S. 13

Der angemessene Zugang zum öffentlichen Raum ist 
ausschlaggebend für gerechte Teilhabemöglichkeiten. 
Deshalb hat die Kommunale Jugendpolitik die Aufgabe, 
allen jungen Menschen in gerechter Weise Zugang zu den 
für sie bedeutenden öffentlichen Ressourcen zu ermög-
lichen. „In der Stadtentwicklung und im Wohnungsbau 
sollen die Kommunen (deshalb) grundsätzlich die Be-
dürfnisse junger Menschen berücksichtigen. Kommunen 
müssen den öffentlichen Raum als Raum für Jugendliche 
erkennen und ihnen Gestaltungs- und Aufenthaltsmög-
lichkeiten bieten.“ 34 Dieser Aspekt betrifft aber auch die 
Beteiligung und „Hereinnahme“ von jungen Menschen 
in alle Belange des sozialen und kulturellen Lebens der 
örtlichen Gemeinschaft. Einrichtungen der Jugendarbeit 
sind keine Störfaktoren, sondern wichtige sozialräumli-
che Gestaltungsmöglichkeiten und brauchen einen zent-
ralen Platz in den Kommunen.

Darüber hinaus gilt es, Jugendliche bei der Planung 
und Gestaltung von öffentlichen Räumen wirksam einzu-
binden. Als Nutzer_innen des geplanten Raums von mor-
gen sollen sie an Stadt-, Orts- und Dorfentwicklungspro-
zessen beteiligt und in die Mitverantwortung genommen 
werden. Aufgrund ihrer sozialräumlichen Kompetenz, ih-
rer Kreativität, Gestaltungsfreude, Fantasie und kulturel-
len Vielfalt besteht die Chance, dass junge Menschen als 
Expert_innen neue Formen und Muster der Raum- und 
Ortsplanung positiv beeinflussen können. 35 

34 Van Daven-Agreiter 2006, S. 11

35 In einigen Bundesländern sind solche Beteiligungsrechte 
und „Interessensberücksichtigung an allen sie betreffenden 
Angelegenheiten“ bereits gesetzlich begründet und in den 
Gemeindeordnungen vorgesehen.
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Gelingende Kommunale Jugendpolitik setzt an den 
Schnittstellen zur Stadt(entwicklungs)planung an. Hier 
arbeitet sie als Interessensvertretung junger Menschen 
an den grundlegenden raumwirksamen Zielen aller ge-
meindlichen Entwicklungen. Sie sichert durch ihr politi-
sches Handeln den Einfluss und die gerechten Chancen 
von jungen Menschen in der Raumentwicklung der Kom-
munen. Ein wichtiges Wirkungsfeld der Jugendpolitik ist 
z. B. die kommunale Wohnungspolitik mit den Planungs-
aufgaben für eine nachhaltige und generationengerechte 
Wohnraumversorgung.

Geht es um Bleibeperspektiven von jungen Men-
schen, ist ein weiterer, ebenfalls jugendpolitisch rele-
vanter Standortfaktor die nachhaltige, bedarfsgerechte 
und effiziente örtliche und regionale Mobilität. Die Nut-
zergruppe der Jugendlichen ist durch hohe Mobilitätsan-
sprüche und -notwendigkeiten gekennzeichnet. Daher 
sollten besonders ländlich strukturierte Gemeinden im 
Wettbewerb um junge Bürgerinnen und Bürger auf die 
Entwicklung lokalspezifisch angepasster Konzepte für 
nachhaltige öffentliche Mobilitätssysteme achten.

Über den räumlichen Kontext hinaus ist der Begriff 
des „Freiraums“, im Sinne der Zeitdiagnose des Jugendal-
ters, ein weiterer bedeutender jugendpolitischer Kristalli-
sationspunkt. Im Umfeld eines zunehmend verzweckten, 
beschleunigten, verbauten und zeitlich verdichteten All-
tags von jungen Menschen, haben sich die Erwartungen 
an Lern- und Bildungsleistungen in den letzten Jahren 
kontinuierlich gesteigert. Aufseiten vieler Betroffener 
kommt das Gefühl auf, zunehmend keine Zeit mehr für 
sich und keine eigenen Gestaltungsspielräume zur Verfü-
gung zu haben. 36 Die durch Pädagogisierung und soziale 
Kontrolle des Alltags verminderten Freiräume hemmen 

36 Vgl. 15. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung, S. 109 
ff., in dem der Begriff „Freiraum“ ein zentrales Momentum 
darstellt.

jedoch die Chancen für eine erfolgreiche Bewältigung der 
Kernherausforderungen des Jugendalters. Zu deren Be-
dingungen zählen vor allem ausreichend freie und offene 
Erprobungs- und Gestaltungsräume, die sich insbeson-
dere durch eine Nichtplan- und Verfügbarkeit von freien 
Zeiten auszeichnen. Denn „Jugendliche brauchen genü-
gend Zeit für Ihre Persönlichkeitsentwicklung. Jugendli-
che benötigen akzeptierte Auszeiten und mehr Raum, um 
sich entfalten und um sich ihre Umgebung aneignen und 
sie mitgestalten zu können.“ 37

Der Erhalt und die Ermöglichung von solcherart „Frei-
räumen“ für junge Menschen wird somit zu einem weite-
ren Leitthema Kommunaler Jugendpolitik: „Diese Räume 
zu sichern und neu zu schaffen, ist Aufgabe der gesam-
ten Gesellschaft. In diesem Sinne werden Freiräume so-
wohl in zeitlicher, lokaler und gestalterischer Dimension, 
aber auch im übertragenen Sinne benötigt.“ Es ist somit 
zentrale Aufgabe von Jugendpolitik, freie Räume zu er-
möglichen und zu erhalten sowie dazu zu ermuntern, um 
solche freien Räume zu kämpfen, und so für eine Aus-
gewogenheit zwischen Erziehung und Entwicklung zu 
sorgen. 38 

37 Koordinierungsstelle Handeln für eine jugendgerechte 
Gesellschaft: Grundsätze und Ziele eigenständiger Jugendpo-
litik, www.jugendgerecht.de/eigenstaendige-jugendpolitik/
grundsaetze-und-ziele (abgerufen 01. 01. 2018)

38 DBJR 2010, Selbstbestimmt und nicht verzweckt, S. 2
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Zusammengefasst: Kommunale Jugendpolitik plant 
und sichert erfolgreich (Frei-)Räume für junge 
Menschen 39

Jugendliche haben gut erreichbare Räume und Plätze, die 
ihren Bedürfnissen nach Gemeinschaft, Freizeit, Spiel, 
Sport und Erholung gerecht werden. 

Insbesondere kommunale Einrichtungen für junge 
Menschen, wie offene Jugendräume oder Jugendfreizeit-
stätten, sollen als unverzweckte, sanktionsarme Erpro-
bungs- und Gestaltungsräume zur Verfügung stehen.

Lebendige Jugendkultur ist gleichzeitig ein akzeptier-
tes und präsentes Element des öffentlichen Raumes.

Bedarfsgerechter Wohnraum ist auch für Jugendliche 
ohne großes Einkommen verfügbar.

Mobilitätsanforderungen junger Menschen werden 
bei lokalen und regionalen Verkehrsplanungen berück-
sichtigt. 

Leistungsfähige digitale Netze und intelligente Mobi-
lität bieten erweiterte Zukunftschancen besonders für die 
jungen Mitbürgerinnen und Mitbürger.
  Beachten Sie hierzu auch die Umsetzungsvor- 

schläge auf Seite 45

39 Vgl. Koordinierungsstelle Handeln für eine jugendgerechte 
Gesellschaft: Merkmale jugendgerechter Kommunen, www.
jugendgerecht.de/aktuelles/merkmale-jugendgerechter-kom-
munen (Zugriff 3. 10. 2017)

Fazit

Ein lebendiges Gemeinwesen braucht engagierte Bürge-
rinnen und Bürger, die sich mit ihrer Gemeinde identifizie-
ren und an ihrer Entwicklung aktiv Anteil haben. Jugendli-
che gehören dazu, ihr Platz ist mitten in der Gesellschaft.
Junge Menschen brauchen Lern- und Erfahrungsfelder, 
damit sie ihre Rolle als aktive Mitbürgerinnen und Mit-
bürger erfahren und erproben können. Um ihren Beitrag 
zum Gemeinwesen leisten zu können und ihre künftigen 
Aufgaben als verantwortungsbewusste Bürgerinnen und 
Bürger kennenzulernen und einzuüben, benötigen sie Im-
pulse, Gelegenheiten, auch Hilfestellung und Begleitung.
All dies finden sie in ihren Heimatkommunen.

Mit Erfolg haben sich in Bayern viele Städte, Märkte 
und Gemeinden in Begleitung vieler Landkreise mit einer 
eigenständigen Jugendpolitik, der auch die Interessen 
und Bedürfnisse von jungen Menschen in den Mittel-
punkt ressortübergreifenden kommunalpolitischen Han-
delns stellt, auf den Weg zur jugendfreundlichen Kommu-
ne gemacht. Diese gelingende Kommunale Jugendpolitik 
entwickelt und gestaltet erfolgreich gute politische und 
gesellschaftliche Rahmenbedingungen für Jugendliche 

– ein unterstützendes „institutionelles Gefüge des Auf-
wachsens“. 

Damit leistet die kommunale Familie einen unver-
zichtbaren Beitrag zum Aufbau und zum Erhalt eines 
lebendigen Gemeinwesens, in dem Kinder und Jugendli-
che ihren festen Platz haben. Jugendgerechte Kommunen 
sind ein wichtiger Standortfaktor, dessen Bedeutung im 
Rahmen des demografischen und strukturellen Wandels 
immer weiter zunimmt. Gelingende Kommunale Jugend-
politik trägt zur Zukunft jeder Kommune bei. Eine mit Pla-
nung, Kompetenz und Vision gestaltete Jugendpolitik ist 
somit integraler Teil erfolgreicher Kommunalpolitik. •
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Eine gelingende Kooperation, ein abgestimmtes politi-
sches Handeln – gemeinsam mit den Schlüsselpersonen 
lokaler Kommunalpolitik – sowie ein berechenbar plan-
volles Handeln innerhalb der kommunalpolitischen Ins-
titutionen und Organe können der Jugendpolitik in den 
Kommunen zu einer guten Dynamik und zu wichtigen 
Erfolgen verhelfen. Jugendpolitik ist Querschnittspolitik 
und muss deshalb Chefsache sein.

Nicht zuletzt durch ein kompetentes Engagement, 
die Beratung des Bayerischen Jugendrings und die Un-
terstützung der Kommunalen Spitzenverbände in Bayern 
erfährt die Kommunale Jugendpolitik in den bayerischen 
Gemeinden gebührende Aufmerksamkeit, kommunalpo-
litische Resonanz und beachtliche Erfolge.

Diese Empfehlungen des Bayerischen Jugendrings 
zur Gestaltung gelingender Jugendpolitik sollen die Tä-
tigkeit der Jugendämter in ihren Aufgaben der Gestaltung, 
Förderung und Entwicklung der Kommunalen Jugendpoli-
tik unterstützen. Sie beruhen auf vielfältigen Erfahrungen 
einer gelingenden Jugendpolitik in den bayerischen Kom-
munen. Dem Bayerischen Jugendring (BJR) als Körper-
schaft des öffentlichen Rechts (K.d.ö.R.) sind gemäß § 32 
Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze (AVSG) für 
den Bereich der Jugendarbeit Aufgaben des überörtli-
chen Trägers der Jugendhilfe nach § 85 Abs. 2 des Achten 
Sozialgesetzbuchs (SGB VIII) zur Besorgung im Auftrag 
des Staats übertragen. Er unterstützt durch Empfehlun-
gen und Vorschläge die Tätigkeit der Jugendämter. Der 
BJR beschreibt und erfüllt seine gesetzlich übertragenen 
Aufgaben unter Beachtung und Verwirklichung hoher 
Qualitätsstandards. Im Rahmen der Wahrnehmung dieser 
Aufgaben veröffentlicht der BJR die vorliegenden Empfeh-
lungen nach § 85 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII.

 → Empfehlungen des  
Bayerischen Jugendrings 
zur Gestaltung von Strukturen einer eigenständigen Jugendpolitik 
auf kommunaler Ebene
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1. Aktivierung der Jugendhilfe-
planung auf Ebene der Land-
kreise und kreisfreien Städte

Die Kreis- und Stadtjugendämter haben im Rahmen ihrer 
Gesamt- und Planungsverantwortung (§§ 79, 80 SGB VIII) 
sowie im Rahmen ihrer Aufgaben der Qualitätssicherung 
(§ 79a SGB VIII) die notwendigen Infrastrukturen der Ju-
gendhilfe unter Berücksichtigung der Bedürfnisse junger 
Menschen zu gewährleisten, zu erhalten und im Bedarfs-
fall zu schaffen. Eine fach- und sachgerechte Jugendhilfe-
planung (§ 80 SGB VIII) hat dabei besondere Bedeutung. 
Fortschreibungen der Jugendhilfeplanungen dienen der 
inhaltlichen und strukturellen Weiterentwicklung der 
Jugendhilfe sowie der Bereitstellung dafür notwendiger 
Ressourcen. Ohne dieses gesetzlich vorgesehene Inst-
rumentarium der Jugendämter ist eine Analyse und Ent-
wicklung jugendgerechter Infrastrukturen nicht sinnvoll 
möglich. Die regelmäßige Fortschreibung der Jugendhil-
feplanungen zählt zu den Standards und zur Grundaus-
stattung der Kommunalen Jugendpolitik. Nur so kann sie 
adäquat auf die sich stark verändernden Lebenslagen 
junger Menschen und ihre Bedürfnisse eingehen und 
ist für die jugendpolitischen Anforderungen der Zukunft 
gerüstet. 40 Aktuelle Jugendhilfeplanungen ermöglichen 
eine langfristige Steuerungsmöglichkeit in Zeiten des 
strukturellen und demografischen Wandels und erhöhen 
die Entwicklungsmöglichkeiten und Planungssicherheit 
auch für freie Träger. 

40 Vgl. Kammerer 2017, S. 122

Der Bayerische Jugendring empfiehlt für solide Pla-
nungsgrundlagen und Perspektiven der Kommunalen 
Jugendpolitik die regelmäßige Fortschreibung der Ju-
gendhilfeplanungen im mittelfristigen Turnus von fünf 
Jahren. Insbesondere sollen in den Landkreisen die Ju-
gendhilfeplanungen so angelegt sein, dass sie auch für 
die kreisangehörigen Kommunen (Städte, Märkte und 
Gemeinden) eine Impulsfunktion zur Weiterentwicklung 
ihrer eigenen Jugendpolitik erfüllen. Aus diesem Grund 
sollen nach § 80 Abs. 4 SGB VIII und Art. 30 Abs. 3 AGSG 
die Planungen der Landkreise mit den kreisangehörigen 
Kommunen eng abgestimmt sein. Darüber hinaus emp-
fiehlt der Bayerische Jugendring, dass grundlegende 
Planungsfragen, konzeptionelle Schwerpunkte und Ent-
wicklungen im „Jugendbereich“ in jeder kreisangehörigen 
Kommune selbstverantwortet und selbstgesteuert im 
Rahmen des eigenen Wirkungskreises diskutiert werden.

Der Bayerische Jugendring empfiehlt die Jugendhilfe-
planung mit der Schulentwicklungsplanung sowie mög-
lichen Entwicklungsplanungen oder Stadtplanungen zu 
verknüpfen. Standards der Jugendhilfeplanung sollen in 
der Schulentwicklungsplanung und der Stadtentwicklung 
verankert sein. 
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2. Aktivierung der  
Jugendhilfeausschüsse

Bei der Gestaltung einer jugendfreundlichen Gesellschaft 
respektive jugendgerechter Kommunen durch gelingen-
de Kommunale Jugendpolitik sind insbesondere auch 
die Jugendhilfeausschüsse angefragt. Im Rahmen ihrer 
Befassungen mit allen Angelegenheiten der Jugendhilfe 
ist es ihre Aufgabe, mit Anregungen und Vorschlägen zur 
Weiterentwicklung der Jugendhilfe, der Jugendhilfepla-
nung und der Förderung der freien Jugendhilfe beizutra-
gen (vgl. § 71 Abs. 2 SGB VIII). 41 Die Qualitätsentwicklung 
in der Kinder- und Jugendhilfe (§ 79a SGB VIII) ist ein wei-
terer Zuständigkeitsbereich der Jugendhilfeausschüsse. 
Damit sind Jugendhilfeausschüsse die bedeutendsten 
und einflussreichsten Gremien der kommunalen Jugend-
hilfestrukturen. Sie sind zentrale Organe für die Mitbe-
stimmung, Lenkung und Planung der Kinder- und Jugend-
hilfe in den Städten und Landkreisen. 

Mit diesen Aufgaben sind die Jugendhilfeausschüs-
se aber auch die zentrale Institution zur Befassung und 
Entwicklung einer Jugendpolitik auf kommunaler Ebene. 
Kommunale Jugendpolitik als ein Politikansatz, der die 
Jugendphase als Ganzes in den Blick nimmt, kann für 
die Jugendhilfeausschüsse als gesetzt gelten, jedenfalls 
soweit er im Bewusstsein der Ausschussmitglieder ver-
ankert ist. 42 Denn die Qualität der Arbeit der Jugendhilfe-
ausschüsse entscheidet stark darüber, in welchem Maße 
es gelingt, in Anwaltsfunktion die Interessen aller jungen 
Menschen zu vertreten. Die Mitwirkung der Jugendringe 
und der verschiedenen Jugendverbände in den Struktu-
ren der Jugendhilfeausschüsse trägt dazu erheblich bei 
und gilt es, zu stärken. 

41 Vgl. § 71 Abs. 2 SGB VIII

42 Nonninger 2017, S. 238

Der Bayerische Jugendring empfiehlt, dass sich die 
Jugendhilfeausschüsse in Bayern kontinuierlich und ziel-
gerichtet mit der Lebenssituation und den Problemlagen 
junger Menschen befassen und damit einen aktiv gestal-
tenden Beitrag zum Wohle der Kinder und Jugendlichen 
leisten. Dabei sollen insbesondere auch die kreisangehö-
rigen Städte, Märkte und Gemeinden miteinbezogen und 
die Inhalte und Strukturen der Kommunalen Jugendpolitik 
als eigenständiges Politikfeld beraten, unterstützt und 
gefördert werden. 

Der Bayerische Jugendring fordert die Jugendhilfe-
ausschüsse dazu auf, regelmäßige Fortschreibungen der 
Jugendhilfeplanungen zu initiieren und zu begleiten. 

Die Mitwirkungs- und Beteiligungsmöglichkeiten der 
Jugendringe, der verschiedenen Jugendverbände und 
der freien Träger in den Jugendhilfeausschüssen sollen 
gefördert und voll ausgeschöpft werden. Eine mittelba-
re Mitwirkung junger Menschen selbst, etwa im Rahmen 
eines Sachverständigenstatus, soll verstärkt angestrebt 
werden. Entsprechend erweiterte Sitzungsformen sollen 
ermöglicht werden. 
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3. Einrichtung von Jugendaus-
schüssen in den kreisange-
hörigen Städten, Märkten und 
Gemeinden 

Der Bayerische Jugendring empfiehlt die Gründung eige-
ner Jugendausschüsse als Unterausschüsse der Stadt- 
und Gemeinderäte, nach Möglichkeit als Fachausschüsse 
nach Art. 32 Abs. 1 Gemeindeordnung konstituiert. Diese 
eigenen Ausschüsse stellen eine politisch institutionali-
sierte strukturelle Grundlage für überprüfbares jugend-
politisches Handeln in den Kommunen dar. 

Bei öffentlichen Trägern der Jugendhilfe überneh-
men die Jugendhilfeausschüsse der zweigliedrigen Ju-
gendämter die Aufgabe, sich mit allen Angelegenheiten 
der Jugendhilfe zu befassen. Im Gegensatz dazu ist in 
Gemeinden, die kein eigenes Jugendamt besitzen, eine 
definierte Ratsvertretung für die Belange von Jugend-
lichen nicht ausdrücklich vorgesehen. 43 Zwar werden 
verschiedentlich in kreisangehörigen Städten, Märkten 
und Gemeinden die sog. Jugendangelegenheiten weite-
ren Ausschüssen, wie z.B. den Sozialausschüssen oder 
auch den Sport- und Kulturausschüssen, zugeordnet. Bei 
dieser Ressortierung besteht jedoch die Gefahr, dass sie 
zu einer defizitären Behandlung der „Jugendangelegen-
heiten“ führt bzw. zu einer „Krisenpolitik“ als Antwort auf 
aktuelle Vorfälle oder aktuelle Problemlagen. Die Erarbei-
tung präventiver Konzepte und auch darüber hinausrei-
chender konzeptioneller Entwicklungs- und Gestaltungs-
konzepte dürfen aber nicht zu kurz kommen. 

43 Vgl. § 71 Abs. 2 SGB VIII

Innerhalb dieser Ausschüsse ergeben sich konkre-
te Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche. Denn in 
der Regel können kommunale Ausschüsse auch Sach-
verständige einbeziehen. Im Rahmen dieser Experten-
beteiligungen sollen junge Menschen, die Jugendringe 
und verschiedene Jugendverbände mehr als bisher in 
die Arbeit der kommunalen Ausschüsse miteinbezogen 
werden (z.B. dauerhafte Vertretung der Jugendstadträte, 
der Jugendverbände und Jugendringe oder Delegierte der 
Jugendparlamente). 
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4. Rolle und Aufgaben der  
Jugendbeauftragten weiter- 
entwickeln und stärken

Der Bayerische Jugendring empfiehlt, in allen Städten, 
Märkten und Gemeinden Jugendbeauftragte als nament-
liche Ansprechpartner_innen für die Jugendpolitik zu be-
nennen. Diese_r Jugendbeauftragte soll als politische_r 
Mandatsträger_in aus der Mitte des Stadt-/Gemeinde-
rates benannt bzw. gewählt werden. Über die Arbeit der 
Jugendbeauftragten soll regelmäßig in den Stadt- und 
Gemeinderäten berichtet werden. 

Gemeindliche Jugendbeauftragte sind Schlüsselper-
sonen der Kommunalen Jugendpolitik. 44 Sie kommuni-
zieren, vertreten, unterstützen und fördern die Anliegen 
der Kommunalen Jugendpolitik in den politischen Gre-
mien. Jugendbeauftragte sorgen in den Stadt- und Ge-
meinderäten dafür, dass die Anliegen der Kommunalen 
Jugendpolitik nicht ein kommunalpolitisches Randthema 
bleiben. Sind sie erfolgreich, halten Jugendbeauftragte 
die Interessen von jungen Menschen in den Stadt- und 
Gemeindeparlamenten präsent. Durch Jugendbeauftrag-
te erhält die Kommunale Jugendpolitik ein Gesicht, wird 
ansprechbar und Rückkoppelungseffekte schaffen eine 
für die Jugendarbeit förderliche Dynamik.

44 Mehr zum Profil, den Aufgaben und der Arbeit der Jugendbe-
auftragten: Bayerischer Jugendring: Jugendbeauftragte in den 
Gemeinden. Informationen, Praxisbeispiele und Handlungs-
tipps zur Gestaltung der Kommunalen Jugendpolitik. München 
2014.

Der Bayerische Jugendring empfiehlt darüber hinaus 
eine jährliche grundsätzliche Befassung mit den Planun-
gen und Entwicklungen der Jugendpolitik in jeder Kom-
mune.

Für die Jugendämter in Bayern gilt die Empfehlung, 
Jugendbeauftragte und die weiteren an der Kommunalen 
Jugendpolitik interessierten politischen Mandatsträger 
regelmäßig auszubilden, zu beraten und in ihren Aufga-
ben zu fördern. 
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5. Beteiligungsmöglichkeiten und 
-rechte für junge Menschen in 
den Kommunen stärken

Der Bayerische Jugendring empfiehlt klare Qualitätskrite-
rien für die Beteiligung von jungen Menschen. Ernst ge-
meinte Beteiligung ist mehr als eine Absichtserklärung 
und wirkt nachhaltig. Nur durch klare Standards werden 
die gesetzten Ziele und Erwartungen erfüllt.

Der Bayerische Jugendring begrüßt die zahlreichen 
Ansätze in den bayerischen Kommunen zur Stärkung 
der Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern und Jugend-
lichen. Die Vielfalt an Beteiligungsmöglichkeiten gilt es 
weiterhin zu unterstützen, zu begleiten und zu fördern. 
Dazu sollen für die Beteiligungsmodelle sachgerechte 
Begleitung und Unterstützung sowie ausreichende Sach- 
und Geldmittel bereitgestellt werden.

Der Bayerische Jugendring empfiehlt in seiner Ar-
beitshilfe „Mitwirkung und Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen in den Gemeinden – Kommunale Jugendpo-
litik als qualifizierte Beteiligungspolitik“ konkrete Stan-
dards zur Mitwirkung und Beteiligung: 

 → Verbindlichkeit herstellen
 →  Partizipation für alle Mädchen und Jungen  

garantieren
 →  Beteiligung muss Folgen haben
 →  Lebensnähe und Überschaubarkeit verwirklichen 

Öffentlichkeit herstellen

 →  Information, Beratung, Begleitung und Anleitung 
ermöglichen – ohne Dominanz der Erwachsenen

 →  so wenig Formalisierung wie möglich, aber: Institu-
tionalisierung sichert Verbindlichkeit, Berechenbar-
keit und Kontinuität

 →  damit Beteiligung auch Spaß macht: kinder- und 
jugendgerechte Methoden einsetzen

 →  Beteiligungsmöglichkeiten insbesondere auch für 
Kinder bereitstellen

 →  konkrete Zielsetzungen für die Mitwirkung  
erarbeiten

 →  Politik soll am besten unmittelbar erlebbar sein

Im Rahmen ihrer infrastrukturellen Verantwortung und ih-
rer Aufgaben der Qualitätssicherung zählt es zu den Auf-
gaben der Jugendämter, für adäquate Beteiligungsmög-
lichkeiten junger Menschen zu sorgen. 45 Durch geeignete 
Impulse, Beratung, Förderung und Ausbildung sollen die 
Jugendämter dazu beitragen, dass geeignete Partizipati-
onsstrukturen in ihrem Wirkungsbereich bereitstehen. 

45 Vgl. dazu auch § 8 SGB VIII
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6. Kommunale Zusammenarbeit 
auf den Gebieten der Kommu-
nalen Jugendpolitik und  
Jugendarbeit weiterentwickeln

Kommunale Kooperationen von Gemeinden und Landkrei-
sen auf horizontalen wie auf vertikalen Ebenen bewirken 
oftmals umfangreiche Verbesserungen der Infrastruktu-
ren zugunsten von Kindern und Jugendlichen. Eine Wei-
terentwicklung und Intensivierung dieser Art der Zusam-
menarbeit soll angestrebt werden. Die Jugendämter sollen 
dabei ihre Aufgaben entsprechend Art. 30 Abs. 1 Satz 3 
AGSG aktiv ausfüllen. Eine Impulsfunktion der Jugendäm-
ter zur Weiterentwicklung der Strukturen der Kommunalen 
Jugendpolitik (z.B. in Form von Personalkostenförderung) 
soll offensiv und vollständig wahrgenommen werden. 
Kommunale Kooperationen zur Entwicklung gelingender 
Kommunaler Jugendpolitik und jugendgerechter kom-
munaler Strukturen sollen auch auf Bezirksebene sowie 
auf Ebenen der Planungsregionen verstärkt werden. Den 
Bezirksjugendringen sowie der überörtlichen Zusammen-
arbeit der Jugendämter auf regionalen Ebenen fällt dabei 
eine besondere Aufgabe zu. Aufgabe des Bayerischen 
Jugendrings ist es dabei, Initiativen dieser Art anzuregen, 
zu beraten, zu unterstützen und diese zu fördern. Die Be-
zirksjugendringe sollen dabei miteinbezogen werden. 

7. Kommunale Jugendpolitik 
braucht Jugendarbeit und  
deren Strukturen

Kommunale Jugendpolitik begreift Jugendpolitik als ei-
genständigen Politikbereich für die Generation Jugend. 
Junge Menschen schließen sich selbstorganisiert in 
Jugendverbänden, Jugendgruppen, Jugendinitiativen 
zusammen und vertreten ihre Interessen. Offene und 
verbandliche Jugendarbeit fördert die Entwicklung jun-
ger Menschen, indem unter anderem ein Demokratiever-
ständnis vermittelt und die für die Partizipation notwen-
digen Kompetenzen und Fähigkeiten gefördert werden. 
Daher sind die Jugendarbeit und deren demokratische 
Strukturen zu fördern und sicherzustellen. Denn gelin-
gende Jugendarbeit und sichere Strukturen sind Grund-
voraussetzung für eine gelingende Kommunale Jugend-
politik (vgl. § 11 und § 12 SGB VIII). •
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1. Beteiligung junger Menschen 
stärken: Ergänzung der  
Bayerischen Gemeinde- 
ordnung zur Beteiligung von 
jungen Menschen 

Eine verantwortungsbewusste Jugendpolitik setzt die Be-
teiligung von jungen Menschen unabdingbar voraus. Um 
dem Beteiligungsanliegen von Kindern und Jugendlichen 
eine kommunalrechtliche Grundlage zu verschaffen, for-
dert der Bayerische Jugendring die Ergänzung der Baye-
rischen Gemeindeordnung (GO) mit einem Art. 18c Kinder- 
und Jugendbeteiligung. Darin sollen Beteiligungsrechte 
von jungen Menschen an allen sie betreffenden Angele-
genheiten in den Gemeinden beschrieben und normiert 
werden. Ferner soll die Gemeindeordnung dahingehend 
geändert werden, dass auch die unter 18-Jährigen gleich-
berechtigt teilnehmen können.

2. Beteiligung junger Menschen 
stärken: Wahlalter 14

Jugendliche sind früh an politischen Entscheidungspro-
zessen interessiert. Sie wollen unsere Gesellschaft mit-
gestalten. Das Interesse an gesellschaftlicher Teilhabe 
wächst mit den Möglichkeiten, an Entscheidungen mitzu-
wirken. Der Bayerische Jugendring setzt sich bereits seit 
2005 dafür ein, der Jugend eine Stimme zu geben, und for-
dert die Absenkung des aktiven Wahlalters für Kommunal-, 
Landtags-, Bundestags- und Europawahlen auf das 14. Le-
bensjahr. 46 Die positiven Erfahrungen mit Jugendordnun-
gen in den Jugendverbänden bestätigen diese Forderung.

3. Jugend-Check auf  
Landesebene

Der Bayerische Jugendring fordert die Einführung eines 
Jugend-Checks auf Landesebene. Ein Jugend-Check soll 
Auswirkungen geplanter Gesetzesvorhaben auf junge 
Menschen sichtbar machen und sie auf ihre Vereinbarkeit 
mit den Interessen der jungen Generation überprüfen. Er 
ist somit ein Prüf- und Sensibilisierungsinstrument und 
entspricht dem Grundsatz eigenständiger Jugendpo-
litik. Er kann einen wirksamen Beitrag zu mehr Jugend-
gerechtigkeit leisten und zu einer Gesetzgebung führen, 
welche die Interessen junger Menschen mehr als bisher 
berücksichtigt. Die Vorbereitungen zur Einführung eines 
Jugend-Checks auf Landesebene müssen vom Bayeri-
schen Jugendring fachlich begleitet werden.

46 Beschlossen vom 126. Hauptausschuss des Bayerischen 
Jugendrings vom 17. bis 19. März 2005 www.bjr.de/service/
beschluesse/details/absenkung-des-wahlalters-211.html 
(2. 1. 2018)

 → Forderungen des  
Bayerischen Jugendrings 
zur Förderung gelingender Kommunaler Jugendpolitik in Bayern
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4. Zusätzliche Ausstattung des 
Bayerischen Jugendrings und 
der Jugendverbände zur  
Weiterentwicklung der  
gelingenden Kommunalen 
Jugendpolitik in Bayern

Der Bayerische Jugendring fordert den Bayerischen Land-
tag und die Bayerische Staatsregierung auf, zusätzliche 
Stellen und Mittel für die Weiterentwicklung der Kom-
munalen Jugendpolitik zur Verfügung zu stellen. 47 Ohne 
dauerhaft gesicherte Ressourcen und Strukturen ist Kom-
munale Jugendpolitik nicht möglich! Jugendverbände und 
Jugendringe können sich, insbesondere auf kommunaler 
Ebene, immer nur soweit einbringen, wie es ihnen mög-
lich ist. Eine zusätzliche Ausstattung der Jugendverbände 
und des Bayerischen Jugendrings für Vorhaben, Projekte 
und Initiativen zur Weiterentwicklung und Sichtbarma-
chung der eigenständigen Kommunalen Jugendpolitik ist 
notwendig. 

Der Ansatz einer eigenständigen Jugendpolitik wird 
seit mehreren Jahren offensiv auf den verschiedenen po-
litischen Ebenen der Bundesrepublik argumentiert:

a.  im Rahmen der Jugendstrategie des Bundes für die 
Jahre 2015 – 2018  

„Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft durch 
eigenständige Jugendpolitik“. 

 www.jugendgerecht.de/ueber-uns/jugendstrate-
gie-2015-2018 

47 Der Bayerische Landtag beschloss am 14. März 2017: „Der 
Landtag würdigt den großen Einsatz der kommunalen Jugend-
arbeit vor Ort. Die Staatsregierung wird aufgefordert zu prüfen, 
wie im Rahmen der vorhandenen Stellen und Mittel die Idee 
einer eigenständigen kommunalen Jugendpolitik und -arbeit 
unter Einbeziehung der Jugendverbände weiterentwickelt und 
noch besser sichtbar gemacht werden kann“ (Drucksachen 
17/14997, 17/15494).

b. Es existieren verschiedene Verknüpfungspunkte 
zwischen der „eigenständigen Jugendpolitik der 
Bundesregierung“ und der Umsetzung der EU-
Jugendstrategie im Rahmen einer Bund-Länder-
Zusammenarbeit. 

 www.jugendgerecht.de/eu-jugendstrategie 
 

c.  Diese Bundesinitiative setzt nicht zuletzt auch Im-
pulse für die Entwicklung einer Jugendpolitik in den 
verschiedenen Bundesländern. 

 www.jugendgerecht.de/jugendgerecht-vor-ort/
laender-als-partner/

„Einzelne Länderprogramme und -initiativen mit 
explizitem Bezug zur eigenständigen Jugendpoli-
tik existieren demnach bereits in Sachsen-Anhalt, 
Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern 
und Rheinland-Pfalz.“ 48

48 www.jugendgerecht.de/eigenstaendige-jugendpolitik/ (abge-
rufen 02. 01. 2018)

 www.jugendgerecht.de/eigenstaendige-jugendpolitik/laender-
als-partner (abgerufen 21. 01. 2018)
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In Bayern werden die Belange und Initiativen der Ju-
gendpolitik in großem Umfang durch den Bayerischen 
Jugendring und die Jugendverbände vertreten. So wird 
auch die hier vorliegende Initiative zur Entwicklung einer 
gelingenden Kommunalen Jugendpolitik in Bayern maß-
geblich durch zusätzliche Impulse und Aktivitäten des 
Bayerischen Jugendrings und die Jugendverbände getra-
gen. Damit sichert der Bayerische Jugendring mit seinen 
Netzwerken der Jugendarbeit die Entwicklung und Profi-
lierung einer eigenständigen Jugendpolitik im Freistaat. 
Die Arbeit des Bayerischen Jugendrings als Motor für 
gute Jugendpolitik – auch auf kommunalen Ebenen – ist 
dabei weiterhin unverzichtbar. Denn die vielfältigen Netz-
werke der Jugendarbeit begleiten, unterstützen, beraten 
und fördern eine jugendgerechte Politik auf allen politi-
schen Ebenen. Ohne Jugendarbeit keine Jugendpolitik!

Diese Aktivitäten zur Weiterentwicklung der gelin-
genden Kommunalen Jugendpolitik in Bayern gilt es, 
nunmehr zu verstetigen und nachhaltig zu qualifizieren. 

Der Landesvorstand des Bayerischen Jugendrings 
soll im Rahmen seiner jugend- und förderpolitischen Ak-
tivitäten an der Sichtbarmachung und Weiterentwicklung 
der eigenständigen Kommunalen Jugendpolitik in Bayern 
arbeiten und setzt sich für zusätzliche Ressourcen bei 
der Bayerische Staatsregierung ein. 

Schwerpunkte sind: 
 →  die Ermöglichung zusätzlicher Aktivitäten Initiativen 

und Modellvorhaben des Bayerischen Jugendrings 
zur Weiterentwicklung der gelingenden Kommuna-
len Jugendpolitik in Bayern

 →  die Evaluierung der Infrastrukturen und Erarbeitung 
einer Topografie jugendgerechter Kommunen in 
Bayern (inkl. der Aufgaben des Bayerischen Jugend-
rings zur Statistik der Infrastrukturen der Kinder- 
und Jugendarbeit in Bayern)

 →  eine adäquate Ausstattung des Bayerischen Ju-
gendrings im Bereich seiner übertragenen Staats-
aufgaben nach § 85 SGB VIII, insbesondere was die 
zusätzliche Beratung der örtlichen kommunalen 
Träger zur Weiterentwicklung der eigenständigen 
Kommunalen Jugendpolitik betrifft

 →  die Förderung modellhafter und/oder innovativer 
Aktivitäten, Initiativen, Maßnahmen, Projekte etc. 
auf kommunalen Ebenen, die in der Lage sind, als 
Leuchtturmprojekte maßgeblich zur Weiterentwick-
lung einer gelingenden Kommunalen Jugendpolitik 
in Bayern beizutragen •

34 _ Forderungen



Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe 
(AGJ) (2009) _ Bildung – Integration – Teilhabe, Kin-
der- und Jugendpolitik gestalten. Berlin.

Bayerischer Jugendring (2011) _ Position Jugendbil-
dung und Jugendkultur im öffentlichen Raum. München.

Bayerischer Jugendring (2017) _ Statistik der Ju-
gendarbeit in den bayerischen Kommunen, Allgemeine 
Angaben zur Infrastruktur der Kommunalen Jugendarbeit 
und der Kinder- und Jugendarbeit in den Jugendamtsbe-
zirken Bayerns, unveröffentlicht

Bayerischer Jugendring (2012) _ Mehr Partizipa-
tion und politische Bildung in Bayern: Beschluss des 
141. Hauptausschusses des Bayerischen Jugendrings 

Bayerischer Jugendring (2014) _ Jugendbeauftrag-
te in den Gemeinden, Informationen, Praxisbeispiele 
und Handlungstipps zur Gestaltung der Kommunalen 
Jugendpolitik. Beschlossen vom 126. Hauptausschuss 
des Bayerischen Jugendrings vom 17. bis 19. März 2005 
www.bjr.de/service/beschluesse/details/absenkung-
des-wahlalters-211.html (2. 1. 2018) 

Bayerischer Landesjugendhilfeausschuss _ „Oh-
ne Jugendhilfe keine Bildungsregion“: Erwartungen der 
Kinder- und Jugendhilfe an Bildungsregionen in Bayern: 
Beschluss des Bayerischen Landesjugendhilfeausschus-
ses vom 12. 3. 2013; www.blja.bayern.de/imperia/md/
content/blvf/bayerlandesjugendamt/ohne_jugendhil-
fe_keine_bildungsregion.pdf (2. 1. 2018)

Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus (2012) _ Bildungsregion in Bayern – Das 
Handbuch

BMFSFJ (2013) _ 14. Kinder- und Jugendbericht. Be-
richt über die Lebenssituation junger Menschen und die 
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. 
Berlin.

BMFSFJ (2015) _ Jugendstrategie 2015-2018. „Handeln 
für eine jugendgerechte Gesellschaft“. Dokumentation 
der Auftaktveranstaltung am 9. Juli 2015. Berlin.

BMFSFJ (2015) _ Jugendstrategie 2015-2018. „Handeln 
für eine jugendgerechte Gesellschaft“. 

 www.jugendgerecht.de/jugendstrategie-2015-2018/
(20. 01. 2018) und 

 www.jugendgerecht.de/jugendgerecht-vor-ort
(20. 01. 2018).

BMFSFJ (2017) _ 15. Kinder- und Jugendbericht. Be-
richt über die Lebenssituation junger Menschen und die 
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. 
Berlin.

Bundesjugendkuratorium (2009) _ Zur Neupositi-
onierung von Jugendpolitik: Notwendigkeit und Stolper-
steine. Berlin: BJK.

Dahme, Heinz Jürgen/ Wohlfahrt, Norbert (2011) 
(Hrsg.) _ Handbuch Kommunale Sozialpolitik, Wies-
baden: Springer VS.

Fischer, Jörg (2005) _ Die Modernisierung der Ju-
gendhilfe im Wandel des Sozialstaates. Wiesbaden: 
Springer VS.

 → Literatur

35BJR _ Jugendgerechte  Kommunen in Bayern



Kühnlein, Gertrud (2008) _ Das berufliche Über-
gangssystem – ein kommunales Handlungsfeld im Drei-
eck von Arbeitsmarkt-, Bildungspolitik und Jugendarbeit. 
In: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis. BWP, H.1: 
S. 51–55.
Lindner, Werner (2012a) (Hrsg.) _ Political (Re)Turn?: 
Impulse zu einem neuen Verhältnis von Jugendarbeit und 
Jugendpolitik. Wiesbaden: Springer VS.

Holtkamp, Lars/Grohs, Stephan (2012) _ Rahmen-
bedingungen kommunaler Jugendpolitik: Strukturmuster 
und Besonderheiten der kommunalen Ebene. In: Lindner 
2012a, S. 177–192.

Lindner, Werner (2012b) _ Anforderungen an jugend-
freundliche Gemeinden und jugendgerechte Kommunal-
politik. Vortrag am 5. Dez. 2012 (Potsdam) beim 5. Fach-
forum Eigenständige Jugendpolitik.

Lindner, Werner (2017) _ Kommunale) Jugendpolitik – 
ein Zwischenstopp. In: Lindner, Werner/Pletzer, Winfried 
(2017): Kommunale Jugendpolitik. Weinheim und Basel: 
Beltz/ Juventa, S.10–28. 

Nonninger, Sybille (2017) _ Kommunale Jugendpo-
litik im Jugendhilfeausschuss. In Lindner, W.; Pletzer W 
(Hrsg.): Kommunale Jugendpolitik. Weinheim, Basel: Beltz 
Juventa, S. 232–251

Pletzer, Winfried (2006) _ Nachhaltige Jugendarbeit, 
Anmerkungen zu lokalen und regionalen Herausforde-
rungen für Jugendarbeit und Jugendpolitik. In: Kolhoff, 
L./ Wendt, P.U./ Bothe, I. (Hrsg.): Regionale Jugendarbeit. 
Wege in die Zukunft. Wiesbaden: Springer VS, S. 159–179.

Pletzer, Winfried (2010) _ Entwicklung, Standort und 
Perspektiven der Kommunalen Jugendarbeit in Bayern. In 
deutsche jugend, H.1/ 2010, S. 26–32.

Pletzer, Winfried (2012) _ Gelingende Kommunale 
Jugendpolitik: Standortfaktor für Städte und Gemeinden. 
Überlegungen und Erfahrungen zu offensiven kommu-
nalpolitischen Strategien der Jugendarbeit im ländlichen 
Raum. In Lindner, W. (Hrsg.): Political (Re)Turn? Impulse 
zu einem neuen Verhältnis von Jugendarbeit und Jugend-
politik. Wiesbaden: Springer VS, S. 193–210.

Pletzer, Winfried (2015) _ Gelingende Kommunale 
Jugendpolitik in Bayern. In: deutsche jugend H.2/ 2015, 
S. 77–86.

 
Pletzer, Winfried (2017) _ Kommunale Jugendpolitik: 
Rahmenbedingungen, Leitlinien, Gestaltung. In Lindner, 
W.; Pletzer W (Hrsg.): Kommunale Jugendpolitik. Wein-
heim, Basel: Beltz Juventa, S. 71–110

 
Prölß Reiner (2017) _ Kommunale Jugendpolitik, An-
forderungen und Begründungen. In Lindner, W.; Pletzer W 
(Hrsg.): Kommunale Jugendpolitik. Weinheim, Basel: Beltz 
Juventa, S. 43–58

Reutlinger, Christian (2015) _ Aneignung öffentlicher 
Räume durch Jugendliche – Konflikte und Potenziale. In 
Kemper R./ Reutlinger Ch. (Hrsg.): Umkämpfter öffentli-
cher Raum. Wiesbaden: Springer VS, S.47–62.

 
Van Dawen-Agreiter, Sarah (2006) _ Junge Men-
schen brauchen Freiräume! In: Hessische Jugend, H. 2/16, 
S. 10–12. •

36 _ Literatur



zu 2.1. Gelingende Kommunale  
Jugendpolitik in den kreisange- 
hörigen Gemeinden

Kommunale Jugend- und Familienarbeit Höchberg 
im Landkreis Würzburg
Die Marktgemeinde Höchberg bietet ein beispielwei-
sendes Gesamtkonzept einer Kommunalen Jugend- und 
Familienarbeit. Jugendzentrum, Schülerbistro, Ferienpro-
gramme, Ferienspielplätze, viele Veranstaltungen für Kin-
der- und Jugendliche zeigen eine umfangreiche Palette 
von Elementen der Kommunalen Jugendpolitik. Breiter 
kommunalpolitischer Rückhalt, ausreichende Finanz-
mittel und qualifiziertes Fachpersonal kennzeichnen die 
Jugendpolitik in Höchberg. 

Gemeinde Mömlingen im Landkreis Miltenberg
Die Gemeinde Mömlingen, am Tor zum Odenwald, zeich-
net sich u.a. durch eine sehr gute Infrastruktur für Kinder, 
Jugendliche und deren Eltern aus. Die Gemeinde bietet 
ein Komplettangebot in der Kinderbetreuung (von sechs 
Monaten bis elf Jahren) und seit März 2010 auch ein Ju-
gendzentrum. 

Gelungene Jugendpolitik in Waldbüttelbrunn
Die Gemeinde Waldbüttelbrunn hat sich die Jugend-
freundlichkeit groß auf die Fahnen geschrieben und in-
vestiert hier in vorbildlicher Weise in die Zukunft. Im Jahr 
2005 wurde die Stelle des/der Gemeindejugendpflegers_
in in Waldbüttelbrunn, einer 6.000-Seelen-Gemeinde im 
Landkreis Würzburg, neu geschaffen. Die Gemeinde ist 
Träger von drei Jugendtreffs, die sowohl sozialpädago-
gisch betreut als auch von einer Jugendvorstandschaft 
geführt wird. Die Gemeinde hat im Jahre 2007–2008 in 
den Ortsteilen Mädelhofen (ca.350 Einwohner) sowie 
Roßbrunn (ca. 600 Einwohner) alte Schulhäuser kernsa-
nieren lassen und hier Schüler-, Jugend & Kulturzentren 
eingerichtet. Mit Hilfe von drei pädagogischen Mitarbei-

 → Anhang

ter_innen auf Honorarbasis haben die Zentren Dienstag 
bis Samstag geöffnet und bieten neben der klassischen 
Offenen Kinder- und Jugendarbeit auch zahlreiche Projek-
te, Aktionen und niederschwellige Beratungsangebote. 
In allen bayerischen Schulferien bietet die Gemeindeju-
gendarbeit ein familien-, kinder- und jugendfreundliches 
Ferienprogramm an. Hierzu hat die Gemeindejugendar-
beit seit 2016 ein Qualitätsmanagement in Anlehnung 
an die DIN ISO 9001.2015 eingeführt. Qualität in der Ju-
gendarbeit wird so besser sichtbar. In den Sommerferien 
wird seit 2015 ein zweiwöchiges Ferienhüttendorf durch 
die Gemeindejugendarbeit angeboten. Hier sind rund 20 
Honorarkräfte mit am Start. Die Gemeindejugendarbeit 
verfügt über ein großes, auch bayernweites Netzwerk: 
So arbeiten alle Institutionen von Waldbüttelbrunn eng 
vernetzt miteinander (Jugendsozialarbeit an der Mittel-
schule, Familienstützpunkt, Kindergärten, Grund- und 
Mittelschule, Mittagsbetreuung, Offene Ganztagsbetreu-
ung, Amt für Jugend und Familie, Polizei usw.). 

 www.jugendarbeit-waldbuettelbrunn.de 
 www.kiju-ev.de.
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zu 2.1. Beispielhafte jugendpoli-
tische Initiativen der kreisfreien 
Städte in Bayern

Landeshauptstadt München
Münchner Jugendbefragungen, Mitreden für Dein Mün-
chen, eine Initiative des Sozialreferats/Stadtjugendamt 
und des Aktionsbündnisses „Wir sind die Zukunft“. 

 www.kjr-m.de/jugendbefragung 

Stadt Nürnberg
Kinderversammlungen
Vor jeder Bürgerversammlung, zu der der Oberbür-
germeister die Bürgerinnen und Bürger der jeweiligen 
Nürnberger Stadtteile turnusmäßig alle zwei Jahre ein-
lädt, findet am gleichen Tag jeweils nachmittags die 
Kinderversammlung statt. Die Anliegen werden an die 
Verwaltung zur Prüfung gegeben, alle zwei Jahre erfolgt 
ein Bericht im Jugendhilfeausschuss. Für jedes Bürger-
versammlungsgebiet wird als „Pate“ ein engagierter Er-
wachsener ernannt, der sich um die weitere Bearbeitung 
kümmern kann und Ansprechpartner für die Kinder ist.

 www.jugendamt.nuernberg.de/kinder/kinderver-
sammlungen.html 

„laut“
„laut!“ versteht sich als Angebot, das Jugendlichen er-
möglicht, sich an den Geschicken ihrer Stadt zu betei-
ligen und ihre Anliegen in verschiedenster Form einzu-
bringen. Ziel ist, auf kommunaler Ebene eine Struktur mit 
vielfältigen Möglichkeiten zur Partizipation von Jugendli-
chen aufzubauen. 

 www.laut-nuernberg.de 

„Rathausclubbing“
Der Oberbürgermeister lädt alle jungen Menschen, die 
in den letzten zwölf Monaten ihren 18. Geburtstag feiern 
durften, mit einer Begleitung ins Rathaus ein. Das Rat-
haus wird dadurch für junge Menschen entmystifiziert, 
viele betreten es dabei das erste Mal und die zwischen 
zwei- und dreitausend jungen Menschen sehen diese 
Veranstaltung als Zeichen der Wertschätzung.

 www.nuernberg.de/internet/stadtportal/rathaus-
clubbing.html 

Stadt Fürth
Eine von 16 „jugendgerechten Kommunen“ in der Bun-
desrepublik.

Im Rahmen der Jugendstrategie des Bundesjugend-
ministeriums 2015–2018 wurde die Stadt Fürth als eine 
von 16 Modell-Kommunen bundesweit ausgewählt. Mit 
der Unterstützung des Bundes in einem Netzwerk mit an-
deren Städten können nun die bereits bestehenden Be-
teiligungsaktivitäten wie „Echt-Fürth Stadt im Dialog“und 

„Demokratie leben“ weiterentwickelt werden. Ziel ist es, 
die verschiedenen Elemente der erfolgreichen Kommu-
nalen Jugendpolitik in Fürth zu verstetigen, weiterzuent-
wickeln, als Kernelemente von Jugendhilfeplanung zu 
etablieren und als Querschnittsaufgabe in der Kommune 
weiter zu verankern.
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Stadt Regensburg
Spielleitplanung und Jugendbeirat: „Beteiligung schafft 
besonderen Charme“
In einer wachsenden Stadt wie Regensburg ist es wich-
tig, dafür Sorge zu tragen, dass Kinder und Jugendliche 
mit ausreichenden wohnortnahen Spiel- und Freiflächen 
versorgt sind, somit insgesamt ein kinder- und jugend-
freundliches Lebensumfeld gesichert wird. Um dies auch 
auf Dauer zu gewährleisten, führt die Stadt Regensburg 
die Spielleitplanung durch. Kinder und Jugendliche wer-
den dabei systematisch beteiligt. Ziel ist es, Qualitäts-
ziele und Leitlinien zu entwickeln, die bei allen zukünf-
tigen Maßnahmen und Projekten berücksichtigt werden 
sollen. Hier ist als Ergebnis  die Dokumentation „Spiel-
leitplanung – Eine kinder-, jugend- und familienfreund-
liche Konzeption für die Stadt Regensburg“. Besonderer 
Schwerpunkt im Rahmen des Konzeptes ist die direkte 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei der Spiel-
platzplanung, denn dann haben diese Plätze einen be-
sonderen Charme. 

 www.regensburg.de/leben/familien/familien-
freundliche-stadt/kinder-und-jugendbeteiligung/
spielplatzplanung-und-bau 

Als eine Form der kontinuierlichen langfristigen Be-
teiligung wurde im Februar 2016 erstmals ein Jugend-
beirat gewählt. Alle Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 
Jahren haben das aktive und passive Wahlrecht. Der 
Jugendbeirat amtiert für einen Zeitraum von zwei Jahren. 
Ziel der Beteiligung ist es, die Bedürfnisse und Interessen 
von Kindern und Jugendlichen in die Arbeit des Stadtra-
tes einzubringen und die Stadtgesellschaft und die Ver-
waltung für die Themen Kinder-, Jugend- und Familien-
freundlichkeit sowie UN-Kinderrechte zu sensibilisieren. 

 www.jugendbeirat-regensburg.de 

zu 2.2. Jugendbeauftragte in den 
Gemeinden

Materialien
 www.bjr.de/themen/jugendpolitik-und-jugendar-

beit/kommunale-jugendpolitik/jugendbeauftragte.
html 

 →  Arbeitshilfe Jugendbeauftragte in den Gemeinden: 
Informationen, Praxisbeispiele und Handlungstipps 
zur Gestaltung der Kommunalen Jugendpolitik 

Jugendbeauftragter hat klare Ziele
Christian Sinzinger ist der neue Jugendbeauftragte der 
Stadt Parsberg. Der 24-jährige Stadtrat will sich für mehr 
Mitsprachemöglichkeiten einsetzen. 

 www.mittelbayerische.de/region/neumarkt/jugend-
beauftragter-hat-klare-ziele-21101-art1127066.html 

Jugendbeauftragter in der Gemeinde Roggenburg
 www.roggenburg.de/Jugendbeauftragter-in-der-

Gemeinde-Roggenburg.o4773.html 

Jugendbeauftragte in der Gemeinde Mainaschaff
 www.mainaschaff.de/seite/de/gemeinde/1344/-/

Jugendbeauftragte.html
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zu 2.3. Hoher Stellenwert der  
Jugendförderung in den Landkreisen
Umfassende jugendgerechte Infrastrukturen im 
Landkreis Coburg
Der Landkreis Coburg verzeichnet eine Spitzenposition in 
der Infrastrukturerhebung des Bayerischen Jugendrings 
zur Jugendarbeit der bayerischen Kommunen. 

Wesentliche Bedingungsfaktoren waren und sind 
drei ineinandergreifende Konzepte und die dazugehö-
rende enge Kooperation: 
1.  In allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden 

sind sozialpädagogische Fachkräfte in der kommu-
nalen Gemeindejugendpflege tätig. Diese Haupt-
amtlichenstruktur wird beraten, unterstützt und 
weiterentwickelt durch die Kommunale Jugendarbeit 
des Landkreises.

2. In den Städten und Gemeinden finden Jugendforen 
statt, existiert ein Jugendparlament und/oder es 
sind Stadt- bzw. Gemeinderäte als Jugendbeauftrag-
te aktiv. Deren Pendant ist der Kreisjugendbeauf-
tragte, ein junger Kreisrat, der als Ideengeber aber 
auch als „Verstärker“ jugendpolitischer Belange 
in den Ausschuss für Jugend und Familie und den 
Kreistag hineinwirkt. 

3. Zentral und dezentral vor Ort wirken der Kreisju-
gendring bzw. die Vereine und Organisationen als 
unverzichtbare Akteure in der Jugendarbeit.

Als einer der ersten zertifizierten Bildungsregionen Bay-
erns versteht sich der Landkreis Coburg auch als Netz-
werkplattform für die vielfältigen örtlichen Akteure aus 
Jugendarbeit und aus dem Bildungsbereich. In diesem 
Verständnis werden die o.g. Strukturen auch sukzessive 
ausgeweitet.

 www.landkreis-coburg.de/242-0-Jugend.html
 

„Rosenheimer Modell zur Jugendbeteiligung im 
ländlichen Raum“
Der Landkreis Rosenheim praktiziert mit dem „Rosenhei-
mer Modell zur Jugendbeteiligung im ländlichen Raum“ 
ein integriertes Konzept zur aktiven Mitwirkung an kom-
munalpolitischen Belangen. Grundlage sind Kooperatio-
nen auf unterschiedlichen Ebenen zwischen Landkreis 
und Kommunen sowie Jugendarbeit und Schulen, von 
Jugendlichen untereinander und bei überschneidenden 
Themen zwischen einzelnen Gemeinden.

 www.bjr.de/fileadmin/redaktion/allgemein/
Kommunale_Jugendarbeit/Dokumentationen/
Rosenheimer_Modell_Broschüre_zur_Jugendbetei-
ligung_2017.pdf 

Landkreis Augsburg: Standards der Jugendarbeit in 
den Gemeinden
Im Rahmen eines umfangreichen „Teilplan Jugendarbeit“ 
empfiehlt der Landkreis Augsburg in seiner Jugendhil-
feplanung auch Standards für die Jugendarbeit in den 
Gemeinden. Die Standards sollen den Gemeinden als 
Orientierung für die Planung ihrer zukünftigen Jugendar-
beit dienen. Die Standards wurden an die Möglichkeiten 
und Bedürfnisse der Gemeinden nach den verschiede-
nen Gemeindegrößenklassen angepasst. Der Landkreis 
Augsburg trägt mit diesen Empfehlungen vorbildlich zur 
dynamischen Entwicklung einer gelingenden Kommuna-
len Jugendpolitik bei. 

 www.bjr.de/fileadmin/redaktion/allgemein/Jugend-
politik_und_Jugendarbeit/Teilplan_Jugendarbeit_
gesamt_020709.pdf 
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Kinder- und Jugendfreundlichkeits-Check für die 
Gemeinden im Landkreis Passau
Die Kommunale Jugendarbeit und der Kreisjugenring füh-
ren in allen Gemeinden des Landkreises Passau einen 
regelmäßigen „Kinder- und Jugendfreundlichkeits-Check“ 
durch. Dabei werden im Rahmen einer sog. „Bürgermeis-
ter- Landkreis- Tour“ die Gemeinden zu den grundlegen-
den Faktoren für eine gelingende Kommunale Jugend-
politik befragt. Berücksichtigt werden u.a. Angebote zur 
Partizipation, zur sozialen Infrastruktur für Kinder- und 
Jugendliche und zu den Ansätzen der Jugendpolitik. Das 
Muster eines Interview- Bogens, mit dem die Verantwort-
lichen in den Gemeinden befragt werden, wird dankens-
werter Weise vom KJR Passau zur Verfügung gestellt.

 www.bjr.de/fileadmin/redaktion/allgemein/Jugend-
politik_und_Jugendarbeit/Kommunaler_Jugendpo-
litik_Beispiele/Check_Kinder-_und_Jugendfreund-
lichkeit_KJR_Passau.pdf 

Landkreis Amberg-Sulzbach: Auf dem Weg zur 
jugendgerechten Kommune

„Amberg-Sulzbach ist jugendfreundlich“. Unter diesem 
Stickwort macht sich der Landkreis gemeinsam mit den 
Gemeinden auf den Weg zur „jugendgerechten Kommu-
ne“. Im Rahmen der Jugendhilfeplanung wurden vom Ju-
gendhilfeausschuss Empfehlungen dazu verabschiedet. 
Die Maßnahme zur Umsetzung des Zieles lautet: intensive 
Auseinandersetzung mit den „Leitlinien jugendgerechter 
Kommunen“ zusammen mit der Kommunalen Jugendar-
beit sowie den Jugendbeauftragten aus den Gemeinden. 
Ein „Leitlinienpapier“ dient in diesem Prozess als Orien-
tierung. Dabei wir aus jedem der vier Teilbereiche mindes-
tens ein Merkmal genauer betrachtet, kurz-, mittel- und 
langfristige Maßnahmen formuliert und den Bürgermeis-
tern vorgestellt. Die Umsetzung soll bis 2020 erfolgen. 

 www.kreis-as.de/Unser-Landkreis/Jugend-Familie-
Senioren-Soziales/Jugendamt/Kommunale-Jugend-
arbeit-KoJa- 
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zu 2.4. Kommunale Kooperationen

Landkreis Regensburg: Verein Jugendarbeit des 
Landkreises Regensburg
Der Verein „Jugendarbeit im Landkreis Regensburg e. V.“ 
wurde im Rahmen des Projekts „Interkommunale Zusam-
menarbeit“ vom Landkreis und acht Gemeinden gegrün-
det, um professionelle Jugendarbeit in den Gemeinden 
ergänzend zur bisher ehrenamtlich geleisteten Jugend-
arbeit zu ermöglichen. In den vergangenen Jahren sind 
11 weitere Gemeinden dem Verein beigetreten. Die Ar-
beitsinhalte der Jugendpfleger/innen vor Ort richten sich 
immer nach den Bedürfnissen der jeweiligen Gemeinde. 

 www.landkreis-regensburg.de/Landratsamt/
Buergerservice/Kinder,Jugend-Familie/Bera-
tung-Hilfen.aspx?view=~/custom/orgdata/
default&orgid=13ce81b8-2588-417c-9e1d-
2c17f9ac0e7d 

Landkreis Passau: PäPiG - Pädagogisches Personal 
in den Gemeinden
Ziel ist es, die offene Jugendarbeit in Städten, Märkten 
und Gemeinden des Landkreises Passau zu unterstüt-
zen, zu stärken und auszubauen. Denn, gerade kleine 
und mittlere Gemeinden tun sich schwer, geeignetes 
Fachpersonal für ihren Bedarf zu finden. Hier setzt PäPiG 
an: Qualifiziertes Personal, angestellt bei einem Träger, 
der auch über die notwendige Fachkenntnis verfügt, den 
Gemeinden für ihren Bedarf zur Verfügung zu stellen. Für 
einen verlässlichen Zeitraum, der Kontinuität gewähr-
leistet, Zeit lässt, um die gewünschte Wirkung zu entfal-
ten und für alle Beteiligten Planungssicherheit gibt. Der 
Kreisjugendring Passau hat ein Modell entwickelt, das es 
den Gemeinden ermöglicht, zwischen verschiedenen Bu-
chungsoptionen mit festgelegten Stundenkontingenten 
zu wählen. 

 www.kjr-passau.de/jugendpflege/p%C3%A4pig 

Landkreis Bad Kissingen: Verein Pro Jugend 
Als Anstellungsträger für hauptamtliches Fachpersonal 
der Jugendarbeit bietet der Verein Pro Jugend e. V. jeder 
Kommune des Landkreises Bad Kissingen die Möglich-
keit, kompetente und professionelle Unterstützung bei 
den vielfältigen Herausforderungen und Aufgabenfeldern 
der Jugendarbeit in Anspruch zu nehmen. Dafür muss die 
interessierte Kommune Mitglied im Verein werden und 
ein für sie erforderliches Stundenkontingent buchen. 
Der dafür anfallende Mitgliedsbeitrag deckt dabei die 
anteiligen Personalkosten der Fachkraft, die in der Folge 
in dem gebuchten Wochenstundenumfang für die Kom-
mune tätig wird. Unabdingbar ist der dafür notwendige 
politische Wille, die Unterstützung der Bürgermeisterin/
des Bürgermeisters und ein Mehrheitsbeschluss des Ge-
meinde-/ Stadtrates zur Finanzierung der Personalkosten.

 www.projugend-kg.de/verein/struktur 
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zu 3.1. Umsetzungsvorschläge  
für eine gelingende Kommunale  
Jugendpolitik als Teilhabe- und  
Beteiligungspolitik 49

 →  Regelmäßige Jugendbürgerversammlung  
durchführen

 →  einmal im Jahr ein Jugendforum veranstalten
 →  eigene Arbeitsgruppe zur Dorferneuerung gründen
 →  Initiierung eines Jugendparlaments
 →  verschiedene Jugendveranstaltungen mit Beteili-

gungsmöglichkeit durchführen
 →  Beteiligungsmöglichkeit von jungen Menschen in 

einem „Jugendrat“
 →  Jugendliche zum Besuch der Bürgerversammlungen 

bewegen 
 →  Kinder- und Jugendplan in der Gemeinde erarbeiten
 →  Projekt: Heimatforscher
 →  Jugendbefragung durchführen
 →  Gut vernetzte Vereinsstruktur entwickeln: z.B. 

Jugendleiterrunde, Jugend(leiter)- Stammtisch orga-
nisieren, Jugendleiterempfang durchführen

 →  Gute projektbezogene Beteiligungsmöglichkeiten 
für Jugendliche eröffnen

 →  Bürgermeister/- in hört zu! Offenes Ohr
 →  Rederecht von jungen Menschen im fördern 
 →  Aktiver Jugendreferent der Stadt
 →  Regelmäßige Jugendsprechstunde des/der Bürger-

meisters_in
 →  Einbezug der Ideen von Jugendlichen und Beteili-

gung der Jugendlichen an bestehenden Maßnahmen 
in der Gemeinde

49 Diese Beispielliste wurde im Rahmen von „Aussprachetagun-
gen zur Jugendarbeit in den kreisangehörigen Gemeinden“ ge-
sammelt. Es handelt sich um keine abgeschlossene Sammlung 
von Vorschlägen.

Materialienauswahl
 →  Kommunale Jugendpolitik als qualifizierte Beteili-

gungspolitik 
 → Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen in den 

Städten und Gemeinden
 →  Mitwirkung und Beteiligung: www.bjr.de/themen/

jugendpolitik-und-jugendarbeit/kommunale-
jugendpolitik/mitwirkung-und-beteiligung.html 

 →  Mehr Partizipation und politische Bildung in Bayern: 
Beschluss des 141. Hauptausschusses des Bayeri-
schen Jugendrings, Oktober 2012

 www.bjr.de/service/beschluesse/details/mehr-
partizipation-und-politische-bildung-in-bayern-103.
html 
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zu 3.2. Umsetzungsvorschläge für 
eine gelingende Kommunale  
Jugendpolitik als Bildungs- und  
Befähigungspolitik 50

 →  intensive und dynamische Zusammenarbeit von 
Jugendhilfe und Schule im Sinne einer kommunalen 
Bildungsplanung, z. B. in Form einer abgestimmten 
modernen Schulentwicklungs- und Jugendhilfepla-
nung;

 →  Die Jugendhilfe erfüllt ihren Teil der Planungsak-
tivitäten im Rahmen der Jugendhilfeplanung nach 
§ 80 SGB VIII. „Insbesondere die Planungen im 
Bereich der Schule und die Jugendhilfeplanung sind 
dabei aufeinander abzustimmen 51;

 →  Vernetzte Kooperation von Schule und Jugendhilfe, 
d.i. eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
von Schule mit dem örtlichen Jugendamt;

 →  Systematische Planung einer verbindlichen 
Zusammenarbeit und Vernetzung aller an Bildung, 
Erziehung und Betreuung beteiligten Akteure;

 →  Einrichtung von Jugendberufsagenturen;
 →  Lehrstellenbörse in der Gemeinde in Zusammenar-

beit mit den Schulen;
 →  großes Ferienpaßangebot, das auch Bildungsange-

bote für junge Menschen miteinbezieht;
 →  Förderung der Jugendkulturarbeit, z. B. Veranstal-

tungen
 →  Zuschüsse für aktive Bildungsarbeit in den Vereinen, 

Förderung einer vielfältigen Vereinsstruktur
 →  gute schulische Infrastruktur in erreichbarer Nähe: 

alle Schultypen gut erreichbar
 → gute Zusammenarbeit mit Ausbildungsbetrieben

50 Diese Beispielliste beinhaltet Ziele des Beschlusses des 
Bayerischen Landesjugendhilfeausschusses vom 12. 03. 2013 

„Ohne Jugendhilfe keine Bildungsregion“ sowie einer Samm-
lung im Rahmen von „Aussprachetagungen zur Jugendarbeit 
in den kreisangehörigen Gemeinden“. Die Sammlung von 
Vorschlägen ist nicht abgeschlossen.

51 Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
(2012): Bildungsregion in Bayern – Das Handbuch, S. 8

 → Azubi-Netzwerk 
 →  Orientierungsklassen
 → Projekte der Jugendberufsbildung und der Jugend-

bildung an den Jugendfreizeitstätten, Jugendtreffs, 
Jugendzentren und Jugendbildungsstätten

Materialienauswahl 
 →  Bayerischer Jugendring: Bildung
 www.bjr.de/themen/bildung.html 
 →  Bayerischer Jugendring: Jugendbildung und Jugend-

kultur im öffentlichen Raum – ein Plädoyer für eine 
gleichberechtigte Teilhabe junger Menschen 

 www.bjr.de/service/beschluesse/details/position-
jugendbildung-und-jugendkultur-im-oeffentlichen-
raum-119.html 

 www.shop.bjr.de/positionen/20/jugendbildung-
und-jugendkultur-im-oeffentlichen-raum 

 →  Bayerischer Jugendring: Schulbezogene Jugendar-
beit

 www.bjr.de/themen/bildung/jugendarbeit-und-
schule/schulbezogene-jugendarbeit.html 

 →  Beschluss des Bayerischen Landesjugendhilfeaus-
schusses vom 12. 3. 2013

 → „Ohne Jugendhilfe keine Bildungsregion“: Erwartun-
gen der Kinder- und Jugendhilfe an Bildungsregio-
nen in Bayern

 www.blja.bayern.de/imperia/md/content/blvf/bay-
erlandesjugendamt/ohne_jugendhilfe_keine_bil-
dungsregion.pdf  

 → Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus (2012): Bildungsregion in Bayern

 www.km.bayern.de/ministerium/schule-und-ausbil-
dung/bildungsregionen.html 

 Bayerischer Jugendring: Jugendbildungsstätten in 
Bayern

 www.bjr.de/themen/bildung/jugendbildungsstaet-
ten.html 
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zu 3.3. Umsetzungsvorschläge für 
eine gelingende Kommunale  
Jugendpolitik als Schutz- und  
Unterstützungspolitik für junge 
Menschen 52

 →  Ausbau von Jugendberatungsdiensten
 →  Beratung durch den Allgemeinen Sozialdienst der 

Jugendämter vor Ort
 →  Sozialraumorientierung der Jugendämter (Sozial-

raumkonzept)
 →  Kooperationen von Gemeinden und Jugendamt
 →  Runder Tisch der Jugendhilfe
 →  gutes Angebot an Jugendsozialarbeit an Schulen
 →  abgestimmtes Betreuungsangebot vor Ort
 →  gute Netzwerkarbeit der Jugendeinrichtungen in 

Kooperation mit den Jugendämtern
 →  gut entwickeltes und koordiniertes Angebot von 

Jugendhilfeträgern in der Region
 →  Gut entwickeltes und koordiniertes Angebot von 

Jugendhilfeträgern in der Region

52 Diese Beispielliste wurde im Rahmen von „Aussprachetagun-
gen zur Jugendarbeit in den kreisangehörigen Gemeinden“ 
gesammelt. Die Sammlung von Vorschlägen ist nicht abge-
schlossen.

zu 3.4. Umsetzungsvorschläge für 
eine gelingende Kommunale  
Jugendpolitik, die (Frei-) Räume für 
junge Menschen plant und sichert 53

 →  günstiger/bezahlbarer Wohnraum auch für junge 
Menschen, für junge Menschen attraktive Mietwoh-
nungen vor Ort 

 →  gute Ausstattung für Jugendarbeit 
 →  bedarfsgerechte Einrichtungen der Jugendarbeit 

(z.B. Jugendzentrum, Jugendkulturzentrum, Sport-
stätten, Schwimmbäder, Bolzplatz, Skater Park, 
Dirt-Bike-Strecke, Volleyballfeld, Jugendzeltplatz, 
Freizeitanlage, Spielplätze)

 →  viele Freiflächen 
 →  gute kulturelle Angebote für junge Menschen 
 →  Förderung von Jugendinitiativen 
 →  attraktiver öffentlicher Nahverkehr, Stadtbus, ver-

netzte Mobilitätsstrukturen auch für die Schulwege
 →  interessenorientierte Freizeit- und Ferienmaßnah-

men für Jugendliche

Materialienauswahl
 →  Bayerischer Jugendring: Jugendbildung und Jugend-

kultur im öffentlichen Raum – ein Plädoyer für eine 
gleichberechtigte Teilhabe junger Menschen

 www.bjr.de/service/beschluesse/details/ 
position-jugendbildung-und-jugendkultur-im-oef-
fentlichen-raum-119.html 

 www.shop.bjr.de/positionen/20/jugendbildung-
und-jugendkultur-im-oeffentlichen-raum •

53 Diese Beispielliste wurde im Rahmen von „Aussprachetagun-
gen zur Jugendarbeit in den kreisangehörigen Gemeinden“ 
gesammelt. Die Sammlung von Vorschlägen ist nicht abge-
schlossen.
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